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1 Ausgangssituation 

Das Competence-Center Verkehrswesen (CC Verkehr) wurde im Jahr 2004 ins Leben 

gerufen. Kooperationspartner sind die kommunalen Zweckverbände ITK Rheinland und  

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Das CC Verkehrswesen vertritt im 

Bereich der Fahrzeugzulassung die Interessen von insgesamt dreizehn kreisfreien 

Städten und Kreisen. 

 

Der Zweckverband ITK Rheinland ist das Ergebnis einer Fusion dreier IT-Bereiche. Das 

damalige Amt für Informationstechnik der Landeshauptstadt Düsseldorf und der 

kommunale IT-Zweckverband für das Gebiet des Rhein-Kreises Neuss (KDVZ Neuss) 

haben im Jahr 2008 gemeinsam diesen Zweckverband gegründet, welchem sich der IT-

Betrieb der Stadt Mönchengladbach im Herbst 2016 anschloss. 

 

Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) ist ebenfalls ein Zweckverband auf 

der Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW und damit eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

 

Die Aufgabe der beiden Zweckverbände ist es, IT-Dienstleistungen für deren Anwender 

und Kunden zu erbringen und sie bei der Vorbereitung und Nutzung des 

Technikeinsatzes wirkungsvoll zu unterstützen. 

 

Dazu zählen neben der gemeinsamen Entwicklung und dem Betrieb einer IT-

Infrastruktur (Netze, Zentralrechner, Server, PC) die gemeinsame Entwicklung bzw. 

Beschaffung, Einführung und der Betrieb von Anwendungssoftware. Die Qualifizierung 

als ein wichtiger Erfolgsfaktor für den effizienten Einsatz von Technik wird durch ein 

umfangreiches Schulungsangebot abgerundet. 
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1.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 
Das CC Verkehrswesen erbringt derzeit für insgesamt dreizehn Zulassungsbehörden IT-

Dienstleistungen. In der Summe wird damit ein Gesamtbestand von ca. 3,2 Millionen 

aktiven1 Fahrzeugen administriert. Das CC Verkehrswesen betreut damit mehr als 25% 

des kompletten Fahrzeugbestandes in Nordrhein Westfalen.  

 

Die genauen Bestandsdaten wurden am 31. Dezember 2015 über das Fachverfahren 

OK.Vorfahrt (AKDB2) erhoben und sind im folgenden Schaubild dargestellt: 

Fahrzeugbestand CCV 

Stadt/Kreis 
Abfrage (aktive) Abfrage (inaktive) 

Stichtag 31.12.2015 Stichtag 31.12.2015 

Kreis Steinfurt 356.097 649.553 

Kreis Wesel 354.275 792.110 

LHS3 Düsseldorf 349.374 969.879 

Rhein-Kreis- Neuss 328.320 702.474 

Kreis Borken 294.660 596.399 

Stadt Duisburg 273.210 717.468 

Kreise Kleve 245.427 515.137 

Kreis Viersen 235.138 495.439 

Stadt Bochum 217.854 564.882 

Stadt Mönchengladbach 162.369 404.757 

Stadt Krefeld 137.651 342.837 

Stadt Oberhausen 129.908 325.910 

Stadt Bottrop 80.542 191.386 

      

Summe 3.164.825 7.268.231 

 

Anhand dieser Auflistung ist ersichtlich, dass es sich bei den angeschlossenen 

Zulassungsbehörden um einen heterogenen Nutzerkreis mit unterschiedlichen 

Anforderungen und Organisationsformen handelt. 
 
1.2 Derzeit eingesetztes Kfz-Zulassungsverfahren 
Die durch das CC Verkehrswesen verbundenen Zulassungsbehörden setzen derzeit seit 

dem Jahr 2005 das Kfz-Zulassungsverfahren OK.VORFAHRT der AKDB ein.  

 

                                            
1
 Im Status „zugelassen“ 

2
 Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern 

3
 Landeshauptstadt 



 
 

November 2016 Leistungsbeschreibung Kfz-Zulassungsverfahren Seite 10 

Mithilfe des derzeitigen Verfahrens können sämtliche Zulassungsangelegenheiten 

erfasst und bearbeitet werden, zu denen die Zulassungsbehörden laut StVG, StVZO, FZV  

sowie landesrechtlicher Regelungen (z. B. Kfz-Zulassung - BEG NRW) verpflichtet sind. 

Auch das zukünftige Verfahren muss dies gewährleisten. Das derzeitige Verfahren 

verfügt über eine Vielzahl an Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten, die eine 

heterogene und individuelle Arbeitsweise der dreizehn kreisfreien Städte und Kreise 

ermöglicht; dies wird auch von dem neuen Verfahren gemäß den fachlichen 

Anforderungen in dieser Leistungsbeschreibung erwartet. Neben der Erfüllung der 

gesetzlichen Vorgaben sind auch viele arbeitsablaufoptimierende Funktionen im Einsatz. 

Vor allem die eingesetzten Schnittstellen zu Einwohnermeldeverfahren, HKR-Verfahren, 

Kassenautomaten und Archivverfahren sind fester Bestandteil des heutigen 

Arbeitsalltags und sollen auch zukünftig gemäß den fachlichen Anforderungen in dieser 

Leistungsbeschreibung zur Verfügung stehen. 

 

Des Weiteren werden zurzeit diverse eGovernment-Funktionalitäten des aktuellen Kfz-

Zulassungsverfahrens eingesetzt. Sowohl die Online-Datenvorerfassung durch den 

Bürger als auch die Wunschkennzeichenreservierungen im Internet gehören zum festen 

eGovernment-Angebot vieler Anwender. Auch dies soll zukünftig gemäß den fachlichen 

Anforderungen in dieser Leistungsbeschreibung zur Verfügung stehen. 

 

Für die beim Auftraggeber bisher eingesetzte Software OK.Vorfahrt besteht ab dem 

01.01.2018 keine Pflege mehr. 

 
1.3 Zielsetzung 
Seitens des CC Verkehrswesen ist eine Ablösung des bisherigen Kfz-

Zulassungsverfahrens OK.VORFAHRT durch eine neue Softwarelösung am Markt bis zum 

31.12.2017 beabsichtigt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss für alle dreizehn Mandanten des 

CC Verkehrswesen die neue Softwarelösung produktionsreif bereitstehen und vom 

Auftragnehmer betriebsbereit installiert sein, zudem müssen die Altdaten 

vollumfänglich von dem bisherigen in das neue Kfz-Zulassungsverfahren vom 

Auftragnehmer migriert sein. Die neue Softwarelösung soll auch künftig zentral für alle 

angeschlossenen Zulassungsbehörden durch das CC Verkehrswesen betrieben werden. 

Der Anwendersupport im First- und Second- Level wird weiterhin von den 

Kooperationspartnern des CC Verkehrswesen wahrgenommen. Die weiteren 

Pflegeleistungen sind vom Auftragnehmer zu erbringen. 

 

Die Ablösung des Altverfahrens soll sukzessive in den betroffenen kreisfreien Städten 

und Kreisen vollzogen werden. Der Migrationsprozess selbst sollte keine Folgen für die 

Servicezeiten des betroffenen Anwenders nach sich ziehen. Idealerweise sind zum 

entsprechenden Stichtag auch alle über das Kerngeschäft hinausgehenden 

Verfahrenskomponenten (z.B. eGovernment-Module) produktiv zu setzen.  
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Als eine der wesentlichen Zielvorgaben ist der Status Quo möglichst ohne Rückschritte 

beizubehalten. Dies umfasst sowohl die vom Kfz-Verfahren angebotenen Funktionen als 

auch die hohe Integration in die Verfahrenslandschaft kommunaler Verwaltungen. 

 

1.4 Mitwirkungspflichten CCV 
Das CCV wird im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren, Mitarbeiter, benötigte 

Informationen und Materialien zur fachlichen Abstimmung mit dem Auftragnehmer in 

ausreichendem Maße zur Verfügung stellen. Darüber hinaus bestehen 

Mitwirkungspflichten für den Auftraggeber nur insoweit, wie sie ausdrücklich schriftlich, 

insbesondere in der Leistungsbeschreibung, vereinbart sind. 

 

Der rechtzeitige Abruf der Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers obliegt dem 

Auftragnehmer. Sofern für die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers bzw. des CCV 

zwischen den Parteien nicht bestimmte Zeitpunkte ausdrücklich vereinbart sind, so hat 

der Auftragnehmer das CCV mit einem Vorlauf von mindestens 14 (vierzehn) Tagen auf 

solche etwaigen zu erbringenden Mitwirkungsleistungen in Textform hinzuweisen. 
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2 Generelle Anforderungen 

Das neue Kfz-Zulassungsverfahren muss sämtliche Funktionen für eine ordnungsgemäße 

Aufgabenerfüllung einer Zulassungsbehörde beinhalten.  

 

2.1 Pflege und Weiterentwicklung 
Es ist über die gesamte Vertragsdauer (vgl. EVB-IT Pflegevertrag S) zu gewährleisten, 

dass das Verfahren stets den jeweils aktuellen geltenden rechtlichen 

Rahmenbedingungen entspricht. Verfahrensänderungen bzw. -ergänzungen aufgrund 

rechtlicher Änderungen (Gesetze, Verordnungen, etc.) müssen unverzüglich umgesetzt 

und rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Verfahrensfehler sind unverzüglich zu 

beseitigen. 

 

Angesichts der generellen EDV-technischen und rechtlichen Weiterentwicklung wird 

erwartet, dass auch das neue Kfz-Zulassungsverfahren an technische sowie rechtliche 

Neuerungen/Änderungen angepasst wird. Dies beinhaltet auch, dass für bestehende 

oder künftige Aufgaben neue technische Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die nach 

Möglichkeit den Grad der Automation erhöhen. Heutzutage bereits rechtlich zulässige, 

in der Praxis jedoch noch nicht oder zögernd umgesetzte Möglichkeiten sollten bereits 

Berücksichtigung gefunden haben. Im Speziellen wäre hier der Einsatz von Signaturpads, 

der Ausbau von eGovernment Funktionalitäten, die Unterstützung und Integration von 

de-Mail Funktionen und damit korrespondierend der Einsatz von ePZA4 sowie ein 

mandantenübergreifender Nachrichtenaustausch zu nennen. 

 

2.2 Altdatenübernahme 
Im Rahmen des Verfahrenswechsels sind die Daten des örtlichen Fahrzeugregisters 

komplett zu übernehmen. Hierzu gehören neben den aktiven (aktuell zugelassene 

Fahrzeuge) auch Daten inaktiver Fahrzeuge (Werdegang eines Fahrzeuges bzw. 

Kennzeichens). 

 

Neben den Daten des örtlichen Registers sollten zur Altdatenübernahme 

selbstverständlich auch alle vorgangsrelevanten Arbeitsdaten der Zulassungsbehörden 

gehören. Insbesondere folgende Daten: 

 

- Wiedervorlagen    (siehe Kapitel 2.6) 

- Firmenverzeichnis    (siehe Kapitel 3.6.1) 

- Anhängerverzeichnis   (siehe Kapitel 3.6.2) 

- Vermerke zu einer Person  (siehe Kapitel 5.2) 

- Vermerke zum Kennzeichen (siehe Kapitel 5.2) 

- Sonstige Vermerke   (siehe Kapitel 5.2) 

 

Aktive Anzeige- und Mängelverfahren (siehe Kapitel 4.1) sowie damit verbundene 

Eskalationsstufen müssen ebenfalls migriert werden.  

                                            
4
 Elektronischer Postzustellungsauftrag 
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Insofern wird erwartet, dass alle derzeit erfassten Daten aus dem Vorgängerverfahren 

im neuen Kfz-Verfahren zur Verfügung stehen.  

 

Eine Übernahme der bestehenden Zugriffprotokolle muss ebenfalls möglich sein. Es 

sollte erkennbar sein, welche Zugriffe an einem Kennzeichen, Fahrzeug (FIN5) sowie den 

Fahrzeugdokumenten (ZB6 I, ZB II, etc.) vorgenommen wurden. 

 

2.3 Zentrale Verfahrenspflege und Mandantenfähigkeit  
Generelle Einstellungen und Parameter (insb. Schlüsseltabellen wie KBA-Typdaten, 

Fahrzeugarten, Emissionsklassen und weitere), die sich auf alle angeschlossenen 

Mandanten auswirken, sollten in geeigneter Weise (z. B. zentrale Speicherung, 

verfahrensgesteuerte Replizierung für alle Mandanten) an zentraler Stelle im 

Gesamtsystem nur einmal gepflegt werden müssen. Idealerweise gilt dies auch für die 

Verfahrensupdates auf einer Instanz. 
 
Es sollte weiterhin die Möglichkeit bestehen, von einem Arbeitsplatz aus ohne 

systemtechnische Eingriffe (z. B. Änderung Datenbankverbindung, 

mandantenspezifische Installation) unterschiedliche Mandanten starten zu können.  

 

2.4 Benutzerverwaltung 
Eine geeignete Benutzer- und Rollenverwaltung wird vorausgesetzt. Diese sollte es dem 

Fachadministrator7 ohne großen Navigationsaufwand ermöglichen, häufig 

wiederkehrende Arbeiten (z. B. Passwort zurücksetzen, Rechte-, Gruppen- oder 

Rollenanpassungen), übersichtlich darzustellen.  
 

Die Benutzerverwaltung muss über ein integriertes Berechtigungskonzept verfügen. 

Gleichartige Benutzer müssen zu frei definierbaren Benutzergruppen zusammengefasst 

werden können. Ein Benutzer sollte Mitglied in mehreren Benutzergruppen sein 

können.  

 

Neben den benutzer- und gruppenspezifischen Rechten sollte es möglich sein auch 

arbeitsplatzbezogene Einstellungen vorzunehmen. Es wird gewünscht, eigens für einen 

speziellen Arbeitsplatz, Vorgaben treffen zu können. Eine zentrale 

Stempelplakettenausgabe (Kapitel 5.1.4.1) wäre hier beispielhaft zu nennen.  

 

Im Rahmen der Benutzerverwaltung ist den unterschiedlichen Rollen der einzelnen 

Benutzer/Benutzergruppen und den damit verbundenen Berechtigungen Rechnung zu 

tragen. Folgende Anwendungsfallmengen sollten abgebildet werden können: 

 

 

                                            
5
 Fahrzeugidentnummer 

6
 Zulassungsbescheinigung 

7
 Siehe Kapitel 5 – Definition eines Fachadministrators 
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a) Zentrale und mandantenübergreifende Verfahrensadministration (im RZ8) 

b) Produktionssteuerung (im RZ) für mandantenübergreifende Prozesse (z. B. 

Datenübermittlungen) an einer zentralen Stelle für alle Mandanten 

c) Lokale mandantenspezifische Administration (z. B. Benutzer, Druckersteuerung) 

d) Koordination im Fachamt (z. B. Organisation der Druckvorlagen) 

e) Sachbearbeiter im Fachamt  

f) Auskunft für andere Fachämter 

 

Es sollte die Möglichkeit bestehen, Benutzern und Benutzergruppen den Zugriff auf 

bestimmte Verfahrensfunktionen bzw. Anwendungsfälle (z. B. Korrektur einer 

Fahrzeugidentnummer) zu beschränken. Im Idealfall ist jeder Verfahrensvorgang ein 

eigenständiges Recht. Somit wäre es beispielsweise möglich, einem einzelnen 

Sachbearbeiter lediglich das Recht auf eine Neuzulassung zu erteilen. 

 

Verfahrensnutzer sollten gelöscht oder inaktiviert werden können. Bei einer Löschung 

ist sicherzustellen, dass Referenzen auf den Benutzer (z. B. in Protokollen) nicht ins 

Leere zeigen. Sofern nur eine Inaktivierung von Nutzern möglich ist, sollte es in allen 

Verfahrensbereichen, in denen eine Benutzerauswahl angeboten wird, eine 

Filterfunktion geben, über die alle inaktiven Nutzer ausgeblendet werden können. Es 

sollten auch lediglich Nutzer angeboten werden, welchen logisch9 ein Zugriff für den 

entsprechenden Bereich erteilt werden könnte. 

 

Sämtliche Veränderungen im Bereich der Rechteverwaltung sollten selbstredend 

protokolliert10 werden. 

 

2.5 Zugriffsprotokollierung 
Schreibende sowie lesende Zugriffe auf die im örtlichen und zentralen Fahrzeugregister 

gespeicherten Daten sind unter Angabe von abrufendem Nutzer, Datum und Uhrzeit 

sowie den übermittelten bzw. abgefragten Daten zu Revisionszwecken zu 

protokollieren. Idealerweise verfügt das Verfahren über eine integrierte Suchfunktion 

auf Fachadministratorenebene zur Auswertung von Zugriffen. Die Ergebnisse sollten am 

Bildschirm anzuzeigen und zwecks Weiterverarbeitung/Aufbereitung mit anderen 

Softwareprodukten als Ausgabedatei zu speichern sein. 

 

Die Protokolldaten sollten ausgewertet werden können. Es sollte die Möglichkeit 

bestehen, diese extern (z. B. Exportdatei) zu sichern. Die Protokolleinträge sollten durch 

entsprechend berechtigte Benutzer ausgewertet und nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfristen gelöscht werden können. Die Löschung sollte nach Möglichkeit 

unter Angabe eines individuell einstellbaren Zeitintervalls (z. B. alle Protokolleinträge, 

die älter als drei Monate sind) realisiert sein. 

                                            
8
 Rechenzentrum 

9
 Berechtigung für die entsprechende Verfahrensfunktion liegt vor 

10
 Für alle weiteren Nennungen des Begriffs „Protokollierung“ gilt, dass sowohl Datum, Uhrzeit, als auch der anfragende Nutzer mindestens 

darin enthalten sein müssen 
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2.6 Wiedervorlage 
Es wäre wünschenswert, wenn zu bestimmten Vorgängen oder Umständen (z. B. 

nächste Eskalationsstufe bei Anzeige erreicht, Postverwaltung, Rückrufaktionen vom 

KBA) Wiedervorlagen im System, soweit möglich auch automatisiert, hinterlegt werden 

können. Die Wiedervorlage sollte neben einem Verweis auf das entsprechende 

Kennzeichen, Fahrzeug oder Halter, das Datum sowie den Grund der Wiedervorlage 

erkennen lassen. Wiedervorlagen sollten einzelnen Sachbearbeitern oder 

Benutzergruppen des jeweiligen Mandanten zugeordnet werden können.  

 

Die anstehenden Wiedervorlagen eines Tages bzw. Zeitraumes sollten jederzeit aus dem 

Verfahren heraus aufgerufen werden können. Die einem Benutzer zugeordneten 

Wiedervorlagen sollten im Vertretungsfall automatisiert oder manuell auf andere 

Benutzer übertragen bzw. delegiert werden können. 

 

2.7 Postverwaltung von Zulassungsbescheinigungen Teil II 
Über eine weitere Verfahrensfunktion ist es möglich, die zum Zwecke der Umschreibung 

von Banken und anderen Finanzdienstleistern an die Zulassungsbehörde übersandten 

Zulassungsbescheinigungen Teil II im Verfahren zu erfassen und zu verwalten. 

Idealerweise können folgende Daten gespeichert werden:  

 

- ZB II Nummer 

- Fahrzeugidentnummer 

- Kennzeichen Neu 

- Kennzeichen Alt 

- Eingangsdatum 

- Ausgangsdatum 

- Absenderdaten 

- Empfängerdaten (Stammdatenbezug siehe Kapitel 5.3) 

- Hinweisfeld (Interner Vermerk der Zulassungsbehörde um den genauen Standort 

hinterlegen zu können, an dem sich das Dokument in der Behörde befindet) 

 

Idealerweise können auch ausländische Fahrzeugbriefe, welche eine abweichende 

Kennzeichenkombination besitzen, hier erfasst werden.  

 

Eine Druckfunktion, über die ein Dokument mit den Rücksendeinformationen hinterlegt 

und ausgedruckt werden kann, rundet diese Funktionalität ab. 

 

Die hier erfassten Daten gelten als Grundlage für die unter Kapitel 7.5 beschriebene 

Online Auskunft zur Zulassungsbescheinigung Teil II.    
 
2.8 Such- und Auskunftsfunktionen 
Das Verfahren sollte über eine integrierte fragmentarische Suchfunktion verfügen, mit 

der zumindest auf Basis der nachfolgend aufgeführten Suchkriterien im Datenbestand 

(örtliches Fahrzeugregister) recherchiert werden kann: 
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• Kennzeichen 

• Halterdaten 

• Fahrzeugdaten 

• Versicherungsdaten 

 

Darüber hinaus sollte auch mittels der Vordrucknummer von Fahrzeugpapieren und 

Stempelplakette gesucht werden können. 

 

Die v. g. Suchkriterien sollten, soweit sinnvoll, auch kombinierbar verwendet werden 

können. Zur Einschränkung der Suche sollte auch ein Stichtagsdatum oder die Auswahl 

eines Vorgangszeitraumes möglich sein.  

 

Treffen die Suchkriterien auf mehrere Ergebnisse im Fahrzeugregister zu, sind die 

Treffer in einer Auswahlliste aufzuzeigen, über die eine konkrete Selektion stattfinden 

kann. Eine individuelle Sortiermöglichkeit (nach AKZ, Haltername o. ä.) der Trefferliste 

wäre wünschenswert. Anhand der Auswahlliste sollte der Status des Fahrzeugs (z.B. 

zugelassen oder gelöscht) in geeigneter Weise kenntlich gemacht sein. 

 

Übermittlungssperren sollten bereits aus der Trefferliste heraus ersichtlich sein. 

 

Bei der Suche auf Basis des Kennzeichens oder der Fahrzeugidentnummer sollten 

standardmäßig auch alle früheren auf das Suchprofil zutreffenden Fahrzeuge bzw. 

Kennzeichen durchsucht und angezeigt werden. Das Ergebnis sollte eine komplette 

Kennzeichen- oder Fahrzeughistorie in einer Übersichtsform sein. Dabei wäre es 

wünschenswert, wenn die Trefferliste historisch sortiert und insofern der aktuellste Fall 

herausgehoben angezeigt wird. 

 

Sowohl der aktuelle Status des Fahrzeugs/Kennzeichens als auch die letzten 

durchgeführten Vorgänge sollten dargestellt werden. Idealerweise kann auch die 

Fahrzeugakte aus dem zentralen Fahrzeugregister aus dieser Maske aufgerufen werden. 

Eine direkte Gegenüberstellung der Daten aus beiden Registern wäre an dieser Stelle 

gewünscht.  

 

Bei der Kennzeichensuche wird gewünscht, dass auch mit Kennzeichenfragmenten 

gesucht werden kann (fragmentarische Suche). Darüber hinaus sollte bei der Suche nach 

Fahrzeughaltern neben einer fragmentarischen auch eine phonetische Suchfunktion zur 

Verfügung stehen.  

 

Es ist mithilfe geeigneter Maßnahmen zu gewährleisten, dass durch Suchanfragen die 

Gesamtlast des Systems nicht negativ beeinflusst wird. Dies kann z. B. durch die 

Begrenzung der durch eine Suche erzielten Treffer erfolgen. Unsinnige Suchanfragen (z. 

B. nur das Unterscheidungszeichen, nur ein Vorname), sollten möglichst unterbunden 

werden oder durch eine Vorprüfung auf die hohe Trefferzahl hingewiesen werden. 
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Eine entsprechende Protokollierung aller Suchanfragen wird vorausgesetzt. 

 

2.8.1 Schnellauskunft 
Das Verfahren sollte über eine integrierte Schnellauskunft verfügen. Unabhängig an 

welchem Punkt sich ein Nutzer innerhalb der Verfahrensnavigation befindet, sollte er 

mittels einer geeigneten Funktion in einen Suchdialog gelangen, der es ihm über die 

Eingabe von Suchkriterien (z. B. Kennzeichen) ermöglicht, ein Suchergebnis zu erhalten. 

Diese Suchfunktion sollte vollkommen autonom sein und keinen Einfluss auf die 

eigentliche Vorgangsbearbeitung haben. Entsprechend müsste der Nutzer nach dem 

Schließen der Kurzauskunft auch wieder in den Vorgangsdialog gelangen, aus dem er 

diese zuvor aufgerufen hatte. 

 

2.8.2 Gebührenpflichtige Auskünfte 
Es sollte eine Möglichkeit bestehen, erteilte Auskünfte als gebührenpflichtig zu 

markieren und im Anschluss eine Kostenfestsetzung zu erfassen.  

 

2.8.3 Auskunft für andere Fachämter 
Ein Zugriff für andere Fachämter ist über das Verfahren realisiert. Entweder in Form 

eines Fachverfahrenszugriffs über den rechtegesteuert lediglich Auskünfte eingesehen 

werden können oder vorzugsweise über einen separaten (installationsfreien) Webdialog 

mit vorgeschalteter Anmeldung. Es sollte die Möglichkeit bestehen Suchergebnisse für 

einzelne Fachämter individuell gestalten zu können. Der Zulassungsbehörde obliegt die 

Prüfung welche Datenfelder der anfragenden Stelle angezeigt werden dürfen. 

Dementsprechend wäre es von Vorteil, wenn diese den Umfang des Suchergebnisses 

frei definieren könnte.  

 

Neben der oben beschriebenen Auskunftsfunktion wäre es von Vorteil, wenn die 

Software eine weitere Variation anbietet. Diese sollte keine eigentlichen Daten 

auslesen, sondern lediglich eine Art Statusmeldung ausgeben. Als Beispiel wäre hier 

eine Sozialamtsauskunft anzuführen. Für diese müsste es möglich sein über eine 

Haltersuchanfrage lediglich die Anzahl der aktuell zugelassenen Fahrzeuge anzeigen zu 

lassen. Genauere Informationen zu den Fahrzeugen sind hier explizit nicht gewünscht. 

 

Ein integrierter Druckdialog, der die Auskünfte z.B. im pdf-Format ausgibt, wäre 

wünschenswert. 
 

2.9 Verfahrensaufbau- und Navigation 
Die neue Software für die Kfz-Zulassung sollte den Nutzern eine übersichtliche und 

möglichst intuitiv bedienbare Oberfläche bieten. Es sollte jederzeit erkennbar sein, an 

welchem Punkt der Vorgangsbearbeitung man sich befindet. Mithilfe von Hinweisen 

und Warnungen wird der Nutzer auf unstimmige Eingaben hingewiesen und 

entsprechende Lösungsvorschläge oder Maßnahmen werden angeboten. Des Weiteren 

wäre es wünschenswert, wenn durch einen gut sichtbaren optischen Hinweis (Farbe, 
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Text, o.ä.) zu erkennen wäre, ob man sich in der Produktions- oder Testumgebung 

befindet.  

 

Das Kfz-Zulassungsverfahren soll eine vollständige Bedienung der Anwendung per 

Tastatur  ermöglichen. Dies beinhaltet auch die Bedienung mittels einer Baumstruktur. 

Es sollte an keiner Stelle die Notwendigkeit zur Verwendung einer Maus bestehen. 

Möglichst alle Fenster, Bereiche und Felder sollten per Kurztasten11 angesprungen 

werden können. Auf ein durchgängiges Tastaturkonzept (insb. Belegung der 

Funktionstasten) wird besonderer Wert gelegt. Die Verwendung der Tabulatortaste 

(Tab-Taste)12 zum (Weiter-) Springen in Eingabefeldern sollte möglich sein. Die Tab-

Reihenfolge sollte dem Arbeitsprozess gerecht werden. Die Bedienung mittels einer 

Baumstruktur (Treeviews) sollte auch per Tastatur möglich sein, ohne dass der Fokus 

wegspringt. Es sollte ein bewusstes Herausspringen aus mehrzeiligen Eingabefeldern 

möglich sein. 

 

Idealerweise verfügt das Verfahren über eine kennzeichenbezogene Vorgangslogik. Mit 

Eingabe des Kennzeichens werden dem Nutzer lediglich die Vorgangsarten angeboten, 

welche theoretisch auf den Status des Kennzeichens anwendbar sind. Wünschenswert 

wäre zudem eine Autovervollständigen-Funktion, die unter Berücksichtigung der logisch 

möglichen Vorgänge bereits die Suchergebnisse filtert und dem Nutzer nur diese 

anbietet. 

 

In den Erfassungsmasken sollte stets gut erkennbar sein, welche Felder „Pflicht“, „Kann“ 

und/oder bereits durch die unter Kapitel 8 beschriebenen Schnittstellen vorausgefüllt 

wurden.  

 

Wünschenswert wären ebenfalls grafische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Abbildungen 

ausländischer Fahrzeugpapiere. Gerade bei der Integration von Daten über REGINA 

(siehe Kapitel 8.1.6) wäre dies von großem Vorteil. 

 

Die unter Kapitel 3.10 beschriebene Sammelkostenrechnung beim Einsatz eines 

Kassenautomaten im Rahmen der Massenverarbeitung sollte auch davon losgelöst in 

der normalen Vorgangsbearbeitung möglich sein. Der Nutzer sollte die Möglichkeit 

besitzen, mehrere auch fahrzeug- und halterübergreifende Vorgänge zu einer 

Sammelrechnung zusammenfassen zu können und entsprechend über die Schnittstelle 

zum Kassenautomaten weiterzugeben.  

 

Es wäre weiterhin von großem Vorteil, wenn die neue Software über die Möglichkeit 

verfügt benutzerbezogene Profile anzulegen. Diese sollten es dem Nutzer ermöglichen, 

die für ihn am häufigsten genutzten Verfahrensfunktionen schnell und übersichtlich als 

Favoriten verfügbar zu machen. Des Weiteren könnten dem Nutzer hier beim 

                                            
11

 Short-Cuts 
12

 Oder einer geeigneten Alternativ-Taste 
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Programmstart wichtige Informationen, wie z.B. aktuelle Wiedervorlagen oder andere 

Nachrichten, in einer Art Eingangskorb angezeigt werden. 

 

Aufgrund der heterogenen Arbeitsweisen sollte eine Anpassung der 

Maskenreihenfolgen innerhalb der angebotenen Vorgänge vorgenommen werden 

können. Gerade im Hinblick auf den Bezahlprozess ist von verschiedenen 

Arbeitsabläufen in den Zulassungsbehörden auszugehen und damit eine individuelle 

Platzierung der Gebührenmaske im Vorgangsablauf nötig. Trotz der hiermit geforderten 

Individualisierbarkeit ist es wichtig, dass bei der Anpassung oder Hinzunahme von 

Masken auf nicht plausible und unlogische Sachverhalte13 hingewiesen wird. Es sollte 

nicht möglich sein, dass durch Änderungen an der Maskenreihenfolge bzw. dem 

Anfügen oder Entfernen einer weiteren Maske der Vorgang selbst nicht mehr nutzbar 

ist. Auf diesen Umstand sollte bei der Maskenbearbeitung bereits hingewiesen werden. 

 

Ideal wäre es, wenn das Verfahren bei der Datenerfassung die Möglichkeit bietet 

bestimmte Daten (z.B. Technikdaten) zwischen zu speichern, um diese bei einer 

folgenden bzw. parallelen Zulassung nutzen zu können. Auch wäre eine 

Vorgangserfassung durch die Nutzung von Referenzdaten14  vorteilhaft. 

 

Der Vorgang sollte im Rahmen der Erfassung jederzeit in einen schwebenden bzw. 

geparkten Zustand versetzt werden können. Es wird erwartet, dass Fälle in diesem 

Zustand auch von anderen Nutzern fortgeführt und beendet werden können. Erst mit 

der Speicherung im örtlichen und der Übersendung der Daten an das zentrale 

Fahrzeugregister, sollte ein Vorgang beendet sein. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre es 

wünschenswert innerhalb des Vorgangsablaufes wesentliche Inhalte noch ändern zu 

können (z.B. Kennzeichen, Vorgangsart).  

 

Idealerweise verfügt die neue Softwarelösung über eine Möglichkeit, welche die 

erfassten Daten in einer Art Ausgangskorb, für einen individuell zu bestimmenden 

Zeitraum (pro Mandant) speichert. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die 

Daten an das KBA gesendet und können bis dahin noch bearbeitet werden. Alternativ 

wäre es von Vorteil, wenn Vorgänge bewusst geparkt werden könnten und der Nutzer 

bzw. Fachadministrator aktiv entscheiden kann, dass ein bzw. alle noch offenen 

Vorgänge an das ZFZR versandt werden sollen. 

 

Eine kontextgebundene Hilfefunktion die parametergesteuert aktiviert werden kann, 

wäre ebenfalls wünschenswert. Diese könnte beispielsweise mit Mouseover Effekten15 

arbeiten und so den Nutzer bei der Erfassung bestimmter Informationen unterstützen. 

 

 

                                            
13

 Erfassung nicht plausibler Daten für einen bestimmten KBA Arbeitsgang 
14

 z.B. eine Firma, die nicht im Firmenverzeichnis enthalten ist, deren identische Halter- und Finanzdaten aber auch zur Vorgangeröffnung 
herangezogen werden können 
15

 Eine Schnellinformation die temporär angezeigt wird, sobald man einen bestimmten Bereich mit dem Mauszeiger belegt 
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2.10 Löschung der Daten im örtlichen Fahrzeugregister 
Die gesetzlich vorgegebenen Löschfristen nach § 45 FZV müssen über die Software 

erledigt werden können. Idealerweise verfügt das Verfahren über bestimmte Parameter 

(siehe Kapitel 5.4), mit deren Hilfe Löschroutinen- und fristen manuell gepflegt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

November 2016 Leistungsbeschreibung Kfz-Zulassungsverfahren Seite 21 

3 Zulassungswesen 

Die im Zulassungswesen zu berücksichtigenden Anforderungen sind im Wesentlichen 

aus der Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO) und im Besonderen aus der 

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) herzuleiten. 

 

3.1 Führung des örtlichen und Abgleich mit dem zentralen Fahrzeugregister 
Das neue Kfz-Zulassungsverfahren gewährleistet eine vollumfängliche Führung des 

örtlichen Fahrzeugregisters nach § 31 FZV. Dafür berechtigte Nutzer können alle 

zulassungsrelevanten Vorgänge erfassen und Bestandsdaten bearbeiten.  

 

Im Rahmen der Vorgangsbearbeitung wird gewünscht, dass sowohl bei der 

Vorgangseröffnung als auch beim Vorgangsabschluss eine Prüfung auf die im zentralen 

Register vorliegenden Daten durchgeführt wird und der Nutzer entsprechende Hinweise 

auf Abweichungen erhält. 

 

Es sollte möglich sein, einen Datenbestand in beiden Registern (örtlich und zentral) mit 

dem jeweils anderen Register zu überschreiben oder zu ergänzen. Idealerweise können 

über das Verfahren bereits versandte Arbeitsgänge zu einem Vorgang erneut 

nachgemeldet werden. Die Erzeugung eines Korrekturdatensatzes sollte nur mittels 

eines Sonderrechtes möglich sein. 

 

Die unter § 30 FZV aufgeführten Fahrzeugdaten müssen über das Verfahren an das 

Zentrale Fahrzeugregister gemeldet werden können.   

 

Idealerweise verfügt das neue Kfz-Zulassungsverfahren über geeignete 

Programmroutinen die einen weitgehenden oder sogar vollständig automatisierten 

Registerabgleich zwischen örtlichem und zentralem Register ermöglichen.16 

 

3.2 Zulassungs- Umschreibungs und Korrekturvorgänge 
Alle im Weiteren beschriebenen Vorgänge müssen über das Kfz-Verfahren erfasst 

werden können (nach §§ 6, 13, 14 FZV). Wünschenswert wäre eine Zusammenlegung 

von verschiedenen Vorgängen, die inhaltlich unterschiedlich aber ausgabenwirksam nur 

einen KBA-Arbeitsgang erzeugen (z.B. Änderungen der Halter- oder Technikdaten / 

beide Arbeitsgang 6). Idealerweise sollte es neben Vorgängen, die einheitliche KBA-

Arbeitsgänge ansteuern, auch möglich sein, arbeitsgangübergreifend17 in einem 

Vorgang zu arbeiten. 

 

Generell sollte bei der Vorgangseröffnung geprüft werden, ob einer der unter Kapitel 

5.2 beschriebenen Vermerke oder eine Rückmeldung vom Zoll (siehe Kapitel 8.1.7) 

vorliegt. Der Nutzer sollte auf diese Information deutlich hingewiesen werden und die 

                                            
16

 Pilotprojekt der Arbeitsgruppe „Auflösung der redundanten Datenhaltung“ des BMVI 
17

 AG 7 und AG 6, wenn im Rahmen einer Außerbetriebsetzung auffällt, dass noch ein Ersatzschein gedruckt werden muss 
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Weiterarbeit nur mit expliziter Zustimmung des Sachbearbeiters erfolgen (z.B.: Wollen 

Sie wirklich weiter? Ja/Nein). Dieser Umstand sollte entsprechend protokolliert werden. 

Im folgenden Verlauf eines Vorganges sollte im Hintergrund ein Zugriff über die ZEVIS 

Kopfstelle (siehe Kapitel 8.1) erfolgen. Etwaige Abweichungen zwischen den beiden 

Registern sollten dem Nutzer gut kenntlich angezeigt werden. Des Weiteren sollte er 

wählen dürfen, ob er mit dem zentralen oder dem örtlichen Bestand weiterarbeiten will. 

 

Die Vorgangsarten sind im Detail: 

 

- Neuzulassung eines Fahrzeuges (AG18: 0) 

- Umschreibung eines Fahrzeuges  

o Umschreibung innerhalb (AG: 4) 

o Umschreibung innerhalb mit Umkennzeichnung (AG: 4) 

o Umschreibung außerhalb (u.a. mit bundesweitem Kennzeichenbeibehalt) 

� Mit Halterwechsel (AG: 3) 

� Ohne Halterwechsel (AG: 2) 

- Erstzulassung eines Gebrauchtfahrzeuges (inklusive REGINA Daten) (AG: 1) 

- Wiederzulassung eines Fahrzeuges (AG: T) 

- Korrekturvorgänge (AG: 6) 

o Halterdaten 

o Technikdaten 

o Kennzeichendaten (Umkennzeichnung) 

o Saisonkennzeichen 

o Oldtimerkennzeichen 

o Verwendungszweck 

- Ausstellung einer Ersatz ZB I (AG: 6 sowie AG: 7E nach AB19) 

� Innerhalb des Zulassungsbezirks 

� Außerhalb des Zulassungsbezirks 

- Ausstellung einer Ersatz ZB II (AG: 6 sowie AG: 7E nach AB) 

- Sicherungsübereignung 

 

Im Rahmen dieser Vorgänge muss durch systemtechnisch hinterlegte Plausibilitäten, 

sowohl die Vollständigkeit als auch die Konformität der erfassten Daten mit den 

gesetzlichen Vorgaben geprüft werden. 

 

Nach der Erfassung aller zulassungsrelevanten Daten gelangt der Nutzer idealerweise in 

die Gebührenerfassungsmaske, deren besondere Anforderungen in Kapitel 5.5.1 näher 

beschrieben sind.  

 

Der Vorgang endet im Anschluss mit der Speicherung der Daten im örtlichen und der 

Übersendung an das zentrale Fahrzeugregister. 

                                            
18

 AG steht für KBA Arbeitsgänge 
19

 Außerbetriebsetzung 
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3.3 Bearbeitung inaktiver Daten 
Das Verfahren verfügt über eine Funktion, die eine Bearbeitung von inaktiven Daten 

(inaktive Fahrzeuge nach KBA-Ablage aber vor Löschung nach § 44 FZV) ermöglicht. Im 

Speziellen müssen die Erstellung von Ersatzpapieren sowie die Erfassung einer 

Diebstahlanzeige ausgabenwirksam (AG: 7E) angelegt werden können. Ebenso sollte die 

Rücknahme einer Sicherungsübereignung möglich sein. 

 

3.4 Besondere Kennzeichen 
Des Weiteren ist die Softwarelösung in der Lage, die Erfassung und Bearbeitung 

folgender Kennzeichenarten durchzuführen: 

 

- Kurzzeitkennzeichen        § 16a FZV 

- Ausfuhrkennzeichen        § 19 FZV 

- Oldtimerkennzeichen        § 9 FZV 

- Saisonkennzeichen         § 9 FZV 

- Grünes Kennzeichen       § 9 FZV 

- Kennzeichnung für elektrisch betriebene Fahrzeuge  § 9a FZV 

- Wechselkennzeichen       § 8 FZV 

- Rotes Versicherungskennzeichen     § 28 FZV 

- Versicherungskennzeichen      § 26 FZV 

- Rote Kennzeichen (sog. Händlerkennzeichen)   § 16 FZV 

- Rote Oldtimerkennzeichen      § 17 FZV 

- Behördenkennzeichen / NRW-Kennzeichen   §§ 8 / 9 FZV 

 

Die den beschriebenen Kennzeichenarten inhärenten Eigenschaften müssen über das 

Verfahren abgebildet und entsprechend bearbeitet werden können.  

 

Idealerweise ist die neue Software in der Lage bei der Zuteilung eines 

Kurzzeitkennzeichens, sofern Daten zu einem Fahrzeug im zentralen Fahrzeugregister 

gespeichert sind, diese auch in den Vorgang zu integrieren.  

 
3.5 Außerbetriebsetzung § 14 FZV20 
Die neue Software ermöglicht es dem Nutzer, Außerbetriebsetzungen nach Vorgabe des 

§ 14 FZV vorzunehmen. Es ist sowohl möglich, Kennzeichen aus dem eigenen Bestand 

als auch aus Fremdbeständen außer Betrieb zu setzen. 

 

Die Besonderheiten bei der Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen im Zusammenhang 

mit Anhängersammelverzeichnissen (siehe Kapitel 3.6.2) sind über das Verfahren 

ebenfalls mit abgebildet. 

 

Der Nutzer sollte während einer Außerbetriebsetzung darauf hingewiesen werden, ob 

eine implizite Reservierung des Kennzeichens, zum Zwecke der Wiederzulassung, nach 

                                            
20

 KBA Arbeitsgang „7“ 
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Beendigung des Vorganges erfolgen soll. Neben dieser Form der Reservierung sollte  

auch die Möglichkeit bestehen, den Kunden das Kennzeichen als fahrzeugungebundenes 

Wunschkennzeichen reservieren zu lassen. Die Dauer einer im Rahmen der 

Außerbetriebsetzung vorgenommen Reservierung kann über einen Parameter (siehe 

Kapitel 5.4) individuell von jedem Mandanten festgelegt werden.  

 

Im Falle einer direkt im Anschluss der Außerbetriebsetzung gewünschten Zulassung des 

identischen Kennzeichens sollte kein zusätzlicher Arbeitsschritt nötig sein. Der Nutzer 

sollte in der Lage sein, ohne eine Freisetzung des Kennzeichens per Tagesabschluss o.ä. 

eine erneute Zuteilung vornehmen können. 
 

3.6 Sammelverzeichnisse 
Das Verfahren verfügt im Idealfall über bestimmte Verzeichnisse, welche händisch durch 

berechtigte Nutzer gepflegt werden. Der Datenbestand wird entweder komplett 

manuell erfasst oder es besteht die Möglichkeit, diesen über eine Datei einzulesen (z. B.  

csv21-Dateiformat).  

 

Die Berechtigung für diese Verfahrensfunktionen kann über separate Rechte an 

bestimmte Nutzer zugewiesen werden. Sollten mehrere Nutzer für diese Funktionen 

berechtigt sein, muss das Verfahren in der Lage sein, den bereits in Bearbeitung 

genommenen Datensatz als gesperrt auszuweisen und so die Gefahr von 

Dateninkonsistenzen zu vermeiden. 
 

3.6.1 Firmenverzeichnis 
Dafür berechtigte Nutzer können ein Firmenverzeichnis führen. Die Erfassung erfolgt 

möglichst analog zur Maske der Halterdatenerfassung. Es werden dort alle für eine 

Zulassung relevanten Halterdaten erfasst und mit einer eindeutigen Schlüsselnummer 

versehen. Die Erfassung sogenannter Dauer-eVB’s22 (elektronische 

Versicherungsbestätigungen) ist ebenfalls Bestandteil dieses Dialoges. Weiterhin wäre 

eine Hinterlegung der Kontodaten von Vorteil. 

 

Bei der Vorgangseröffnung sollte bereits auf das Firmenverzeichnis zugegriffen werden 

können. Entweder über eine Auswahlliste oder durch direkte Eingabe der 

Schlüsselnummer werden die Daten aus dem Firmenverzeichnis in den Vorgang 

importiert. Dabei werden sowohl die Versicherungs- als auch die Halterdaten in die 

entsprechenden Masken geschrieben. Das Firmenverzeichnis soll somit eine 

Erfassungshilfe innerhalb der Halterdatenerfassung darstellen. 

 

Im Idealfall können bereits im Altverfahren hinterlegte Firmendatensätze importiert 

werden. 
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 Comma-seperated-values 
22

 Bei Firmen mit großen Fahrzeugflotten kann der Versicherer eine Dauer-Versicherungsbestätigung erteilen, die dann nicht einmalig sondern 
für alle Zulassungen dieser Firma gilt 
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3.6.2 Anhängerverzeichnis 
Nach §§ 31, 30 Abs. 1 Ziffer 16 FZV ist die Zulassungsbehörde verpflichtet, Daten zu 

einem Anhängerverzeichnis zu erfassen und sowohl im örtlichen als auch im zentralen 

Fahrzeugregister mit den unter § 11 (1) FZV beschriebenen Datenfeldern  zu speichern. 

Das neue Kfz-Verfahren muss somit in der Lage sein, diese Funktionalität abzubilden.  

 

Eine Übernahme der bereits erfassten Anhängerverzeichnisse aller Mandanten in die 

neue Softwarelösung wird vorausgesetzt. 

 

Es besteht die Möglichkeit, zu einem Halter mehrere Anhänger zu erfassen und zu 

verwalten. Während der Vorgangsbearbeitung sollte der Nutzer explizit darauf 

hingewiesen werden, dass es sich um einen Anhänger aus einem Anhängerverzeichnis 

handelt.  

 

Ein Hinweis im Rahmen der Auskunft wäre ebenfalls von Vorteil. 

 

3.7 Speicherung von Zusatzangaben 
Die neue Software ermöglicht es, diverse Zusatzangaben zu einem Kraftfahrzeug zu 

erfassen. Folgende Informationen sollten im Rahmen eines Zulassungsvorganges über 

das System hinterlegt werden: 

 

- Abweichender Versicherungsnehmer  

(inklusive der Sonderform Personenvereinigung z.B. GbR, Eheleute) 

- Abweichender Standort 

- Zweithalter bei einer GbR 

- Verwendungszwecke bei Sonderformen  

(z.B. Selbstfahrervermietfahrzeug, Zustellbevollmächtigte) 

- Empfangsberechtigte (ZB II) 

- Gesetzlicher Vertreter  

(Minderjährige oder unter Betreuung stehende Personen)  

- Sicherheitsübereignung (mit Eingabe des Sicherungsnehmers) 

- Abweichender Kontoinhaber 

- Automatische Zuteilung und Speicherung der Genehmigungsnummer nach § 13 

EG - FGV 

 
3.8 Diebstahl und Kennzeichenverlust 
Die Zulassungsbehörden sind  dazu verpflichtet, Hinweise über Diebstähle zu erfassen, 

lokal zu speichern und an das zentrale Fahrzeugregister zu übermitteln. Das neue 

Verfahren ist in der Lage, folgende Diebstahlarten systemseitig zu erfassen und 

entsprechende Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt daraus zu generieren: 

- Diebstahl eines Fahrzeuges 

- Diebstahl eines gestempelten Ausfuhrkennzeichens oder Kurzzeitkennzeichens, 

dessen jeweilige Gültigkeit noch nicht abgelaufen ist 

- Diebstahl einer ausgefertigten Zulassungsbescheinigung Teil I 
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- Diebstahl einer ausgefertigten Zulassungsbescheinigung Teil II 

 

Im Detail sollten sowohl das Datum als auch Hinweise zum Abhandenkommen 

gespeichert werden können.  

 

In Verlust geratene oder gestohlene Kennzeichen sollten ebenfalls vom System erfasst 

und entsprechend der gesetzlichen Dauer gesperrt werden. Eine automatisierte 

Löschung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist wird ebenfalls gewünscht. 

 
Das Verfahren sollte weiterhin die Möglichkeit bieten, sämtliche erfassten Vorgänge im 

Bereich Diebstahl und Kennzeichenverlust auch wieder auf erledigt setzen zu können 

und damit entsprechende Meldungen an das KBA zu generieren. 

 
3.9 Kennzeichenreservierung 
Die Software ermöglicht es einem berechtigten Sachbearbeiter Reservierungen 

vorzunehmen. Es wird ein eigener Reservierungsdialog vorausgesetzt, der diverse 

Standard-Suchkriterien abbildet. Idealerweise sind folgende Suchschemata enthalten: 

 

- Suche eines Wunschkennzeichens am Schalter 

Der Mitarbeiter ist in der Lage dem Kunden am Monitor möglichst übersichtliche 

und ggf. grafisch aufbereitete Ergebnisse zu präsentieren. 

 

- Massenreservierungen für Gewerbetreibende 

Der Mitarbeiter kann eine vorher definierte Anzahl von Wunschkennzeichen aus 

einem bestimmten Kennzeichenbereich erzeugen lassen und muss die 

Reservierungsdaten nur einmal erfassen. 

 

- Reservierungen von Wechselkennzeichen 

Es ist möglich, geeignete Kombinationen für Wechselkennzeichen vom System 

suchen und im Anschluss reservieren zu lassen. Idealerweise kann diese Suche 

durch die Eingabe einer bestimmten Ziffernfolge weiter eingeschränkt werden 

(z.B. Suche freie Wechselkennzeichen zur Kombination: D-AA). Wünschenswert 

wäre an dieser Stelle eine implizite oder parametergesteuerte Reservierung des 

Hauptkennzeichenbereiches23. 

 

- Besondere Suchkriterien 

Die freie Suche kann bereits vorher auf besondere Suchkriterien, wie zum 

Beispiel Schnapszahlen, Ziffern- oder Zahlenfolgen sowie kurze Kennzeichen 

eingeschränkt werden. 

 

                                            
23

 Bsp.: Reservierung des Wechselkennzeichens D-AA100 1 und D-AA100 2. In diesem Fall müssten auch alle weiteren möglichen 
Kombinationen mit reserviert werden (D-AA100 0,3,4,5,6,7,8,9 und D-AA100) 



 
 

November 2016 Leistungsbeschreibung Kfz-Zulassungsverfahren Seite 27 

Eine in das Verfahren integrierte automatische Kennzeichengrößenberechnung bei der 

Reservierung bzw. Zuteilung eines Kennenzeichens wäre wünschenswert. Sowohl der 

Nutzer als auch der Kunde könnten auf diese Weise direkt die möglichen 

Kennzeichenvariationen angezeigt bekommen. 

 

3.10 Massenverarbeitung 
Es wäre von großem Vorteil, wenn das neue Kfz-Verfahren in der Lage wäre, identische 

Vorgänge innerhalb einer Sammel- bzw. Massenverarbeitung durchzuführen. 

 

Der Druckdialog (z.B. Fahrzeugpapiere) kann an dieser Stelle einen Bruch dieses 

Workflows darstellen. Vorteilhaft wäre es, wenn das Verfahren die Möglichkeit bietet, 

einen parametergesteuerter Stapeldruck an den Workflow anschließen zu können. 

 

Hiermit korrespondierend sollte auch eine Sammelrechnung für den Kunden erzeugt 

werden können. 
 

3.10.1 Neuzulassung 
Baugleiche Fahrzeuge, die auf einen Halter zugelassen werden, sollten ohne eine 

mehrfache identische Dateneingabe erfasst werden können.  

 

Idealerweise wird ein Vorgang als Muster komplett erfasst. Die abweichenden Daten 

der weiteren Fahrzeuge werden ebenfalls vom Nutzer eingegeben. Im Anschluss kann 

ein Workflow angestoßen werden, der analog zum Musterfall alle weiteren Fahrzeuge 

zulässt.  

 

3.10.2 Außerbetriebsetzung 
Bei Kunden  mit einer größeren Anzahl von Außerbetriebsetzungen (z.B. Autohäuser bei 

Tageszulassungen) wäre eine Verfahrensfunktion wünschenswert, die es in einer Art 

Vorerfassung ermöglicht, die zwingend notwendigen Daten zu einer 

Außerbetriebsetzung aufzunehmen und im Anschluss über einen Workflow alle 

erfassten Fahrzeuge außer Betrieb zu setzen. 

 

3.10.3 Halterdaten 
Es wäre ein Workflow wünschenswert, der Halterdatenkorrekturen (z.B. Schreibweise 

der Firma, Adressänderungen) für Kunden mit einem Fuhrpark ermöglicht. Alle darin 

enthaltenen Fahrzeuge sollten somit gesammelt korrigiert werden können. 
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3.11 Integration von iKfz Vorgängen 
Die neue Software ist in der Lage, die über die dezentralen Portale erfassten iKfz-

Vorgänge in das Verfahren zu integrieren. Dazu bietet es im Idealfall eine Art 

Eingangskorb, in welchem sich alle betroffenen Vorgänge befinden. Wünschenswert 

wäre hierbei ebenfalls eine Benachrichtigungsfunktion, über welche ein bestimmter 

Nutzerkreis per Mail oder Systemmeldung auf das Vorliegen eines neuen Vorganges in 

Kenntnis gesetzt wird. 

Alle Weiteren vom Gesetzgeber geplanten iKfz-Stufen werden ebenfalls unterstützt. 
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4 Überwachung des Versicherungsschutzes & Sonderaufgaben 

Die Aufgaben, zu denen die Zulassungsbehörden nach §§ 23 – 29 FZV verpflichtet sind, 

müssen über das neue Kfz-Verfahren erledigt werden können.  Im Speziellen müssen die 

Zulassungsbehörden ihren Mitteilungspflichten nach § 24 FZV auf elektronischem Wege 

nachkommen können.  

 

Des Weiteren gibt es noch Sonderaufgaben (siehe Kapitel 4.3 bis 4.6), welche in den 

Zuständigkeitsbereich der Zulassungsbehörden fallen und somit ebenfalls über das 

Verfahren abbildbar sein müssen. 

 

Es wäre wünschenswert, wenn im Rahmen eines Anzeigenvorganges oder eines 

Versicherungswechsel ein Abgleich mit den Daten aus dem Einwohnermeldeverfahren 

durchgeführt wird. Etwaige Abweichungen sollten dem Nutzer entsprechend angezeigt 

und Korrekturmöglichkeiten angeboten werden. 

 

4.1 Anzeigevorgänge 
Die im Weiteren beschriebenen Arten von Anzeigenvorgängen müssen über das 

Verfahren erfasst und bearbeitet werden können.  

 

Es muss eine Möglichkeit bestehen, verschiedene Eskalationsstufen zu jeder 

Anzeigenart zu hinterlegen. Des Weiteren wird gewünscht, dass zu jeder dieser Stufen 

diverse Dokumente hinterlegt werden können. Idealerweise ist auch die Vorbelegung 

eines PZU24 Drucks möglich. Die Erfassung von damit korrespondierenden Terminfristen 

sollte ebenfalls Bestandteil sein. Das Verfahren sollte dem Nutzer die Freiheit bieten, in 

begründeten Fällen eine oder mehrere Eskalationsstufen überspringen zu können. 

 

Alle Anzeigevorgänge sollten, neben der möglichen Automatisierung in bestimmten 

Bereichen, stets auch manuell zu bearbeiten sein. 

 

4.1.1 Versicherungsanzeigen 
Es wird vorausgesetzt, dass die Versicherungsanzeigen25, welche über den GDV zur 

Verfügung gestellt werden, jobgesteuert in das Verfahren eingelesen werden können. 

Diese Daten sollten der Sachbearbeitung in einer Art Eingangskorb zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Über diese Sammelstelle sollte es dem Nutzer möglich sein, den Anzeigevorgang 

manuell zu starten und so, je nach Sachlage, die entsprechende Eskalationsstufe 

auswählen und das hinterlegte Schreiben erzeugen zu können. 
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 Postzustellungsurkunde 
25

 KBA Arbeitsgang „AZ“ 
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4.1.2 Weitere Anzeigevorgänge 
Folgende weitere Anzeigenvorgänge müssen über das System, inklusive der frei 

definierbaren individuellen Eskalationsstufen und der dazugehörigen 

Dokumentenzuordnung, abgebildet werden können: 

 

- Veräußerungszeigen      (KBA AG: SM)  

- Steueranzeigen       (KBA AG: AZ) 

- Adress-/ Standort-/ Halterwechsel Anzeigen (KBA AG: SM)  

- Mängelanzeigen (HU26- Überschreitung, technische Mängel) 

 

Der Ablauf dieser Anzeigenarten sollte vom Verfahren möglichst analog zu den 

Versicherungsanzeigen abgebildet werden. 

 

4.2 Automatisierung von Vorgängen 
Bestimmte Vorgänge im Verfahren sind Routinearbeiten und von einem immer 

wiederkehrenden Muster. Das Verfahren sollte die Möglichkeit bieten, diese Vorgänge 

automatisiert ablaufen zu lassen. Der Nutzer selbst würde hier dann hauptsächlich eine 

Kontroll- und Korrekturfunktion wahrnehmen. Den Nutzern sollten zusätzliche Kontroll- 

und Auskunftsmöglichkeiten für aktuelle und abgeschlossene Vorgänge bereitgestellt 

werden. Es sollte gewährleistet sein, dass auch abgewiesene Versicherungswechsel- und 

Anzeigen in der Historie sichtbar sind. 

 

Die Fälle, bei denen es zu Problemen oder Abweichungen kommt, sollten dem Nutzer in 

einer Art Übersicht angezeigt werden, idealerweise mit einer aussagekräftigen 

Problembeschreibung. Nach Korrektur bzw. Klärung des Sachverhaltes sollte es möglich 

sein, die betroffenen Fälle wieder in die automatisierte Abarbeitung einzureihen. 

 

Es sollte in der Auskunft erkenntlich sein, dass ein Vorgang automatisiert durch das 

System durchgeführt wurde. Dementsprechend sollte der Nutzername dieser Jobs 

gestaltet sein. 

 

4.2.1 Automatisierung von Versicherungsanzeigen 
Die vom GDV über das KBA zur Verfügung gestellten Versicherungsanzeigen sollten vom 

Verfahren jobgesteuert eingespielt werden.  

 

Über den im Kapitel 4.1.1 beschriebenen Eingangskorb für Versicherungsanzeigen sollte 

es die Möglichkeit geben, alle darin enthaltenen Fälle automatisiert über das Verfahren 

verarbeiten zu lassen. 
 

4.2.2 Automatisierung von Versicherungswechseln 
Die vom GDV über das KBA zur Verfügung gestellten Versicherungswechsel sollten vom 

Verfahren jobgesteuert eingespielt werden.  
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 Hauptuntersuchung 
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Der Sachbearbeiter sollte die Möglichkeit haben, alle vorhandenen 

Versicherungswechsel automatisiert vom System verarbeiten zu lassen. 

 

4.2.3 Volle Automatisierung 
Neben der in Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 beschriebenen Vorgehensweise wäre es 

wünschenswert, wenn das neue Verfahren einen voll automatischen Workflow dieser 

beiden Vorgangsarten durchführen könnte. In diesem Fall wäre ein aktives Eingreifen 

bzw. Starten durch den berechtigten Sachbearbeiter nicht mehr nötig. Die Vorgänge 

würden jobgesteuert zu fest definierten Zeiten automatisch vom System durchgeführt.  

 

Die Sachbearbeitung wird lediglich über den erfolgreichen Lauf bzw. die darin 

enthaltenen problematischen Fälle informiert.  

 

Die verfahrensseitigen Vorbereitungen und Konfigurationsmöglichkeiten für eine 

eventuelle Übergabe aller automatisierten Druckjobs an ein Druckcenter wären 

ebenfalls wünschenswert. 

 

4.3 Tarnkennzeichen 
Tarnkennzeichen müssen über die neue Software erfasst, bearbeitet und gelöscht 

werden können. Die Zuteilung darf keiner der üblichen Plausibilitätsprüfungen 

unterliegen und sollte nur mit einem Rumpfdatensatz erfasst werden können. 

Idealerweise ist es möglich, sowohl einzelne also auch mehrere Kennzeichen mit 

identischen Daten zu erfassen (Einzel- und Mehrfachvergabe). Des Weiteren dürfen 

lediglich Kennzeichen zugeteilt werden, die seit mindestens einem Jahr nicht vergeben 

waren. 

 

Neben der Erfassung mittels Rumpfdaten sollte es auch möglich sein, eine komplette 

Fahrzeugdatenerfassung vorzunehmen. Hierbei wäre es besonders wünschenswert, 

wenn die Erzeugung von KBA-Ausgabesätzen unterdrückt werden könnte und das 

Fahrzeug so lediglich im örtlichen Register existent wäre. 

 

Eine Auflistung aller vergebenen Tarnkennzeichen sollte, unabhängig davon, ob sie 

zugelassen oder außerbetrieb gesetzt sind, Bestandteil des Verfahrens sein. Der dafür 

berechtigte Nutzer kann so in einer Listenform bequem alle erfassten Tarnkennzeichen 

bearbeiten, weitere erfassen oder die Löschung durchführen. 

 
4.4 Fahrtenbuchauflagen 
Die Erfassung und Bearbeitung von Fahrtenbuchauflagen nach § 31a StVZO muss über 

das System möglich sein. Ebenso wird eine entsprechende Übermittlung des KBA 

Arbeitsganges ‚FB‘ vorausgesetzt. Eine Differenzierung zwischen der beantragenden und 

anordnenden Behörde sollte ebenfalls gut erkennbar nachvollzogen werden können. 
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Idealerweise verfügt die neue Software auch hier über Eskalationsstufen analog zu den 

in Kapitel 4.1 beschriebenen Anzeigenvorgängen. Die Zuteilung von 

vorgangsspezifischen Dokumenten rundet diese Funktionalität ab.  

 

Wiedervorlagen sowie deren Delegation oder Übernahme durch einen anderen 

berechtigten Nutzer, sind ebenfalls Bestandteil dieser Verfahrensfunktionalität. 

 

4.5 Übermittlungssperre 
Die neue Software ermöglicht es eine Übermittlungssperre nach § 43 FZV in Verbindung 

mit § 41 StVG zu erteilen, zu bearbeiten sowie diese an das zentrale Fahrzeugregister zu 

übermitteln. 
 

Kennzeichen, die mit einer Übermittlungssperre belegt sind, werden dem zur Einsicht 

nicht berechtigten Sachbearbeiter mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt. Dieser 

Hinweis sollte keine Rückschlüsse auf die Ausgestaltung der Übermittlungssperre 

erkennen lassen. 

 

Die Vergabe, Bearbeitung sowie Löschung von Übermittlungssperren auf Fahrzeuge 

oder Kennzeichen kann nur durch Nutzer mit einem speziellen Recht erfolgen. Das 

Verfahren verfügt hier idealerweise über ein Vier-Augen-Prinzip, durch welches nach 

Rücksprache mit dem berechtigten Nutzer eine temporärere und lediglich die 

Bearbeitung andauernde Freigabe erfolgt. Mit der Übermittlung des Vorgangs an das 

zentrale Fahrzeugregister sollte die Sperre wieder automatisch gesetzt werden. 

 

Ein eigenständiger Dialog zur Bearbeitung sowie Löschung von Übermittlungssperren  

wäre wünschenswert. Der berechtigte Nutzer sollte hier in Übersichtsform die aktiven 

Übermittlungssperren verwalten können. 

 

Es wird vorausgesetzt, das sämtliche Änderungen, Neuerteilungen und Löschungen 

entsprechend mit Datum, Nutzername, Uhrzeit und Art protokolliert werden. 

 
4.6 Sondererfassung Nutzfahrzeuge (SEN)  
Eine Verwaltung des eigenen SEN-Fahrzeugbestandes, sowie die Einspielung und 

Auswertung des vom KBA bereit gestellten SEN-Bestandes, sind nach den Vorschriften 

des Bundesleistungsgesetzes möglich. 
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5 Fachamtsadministration 

Das Verfahren muss die hier im Weiteren näher beschriebenen Funktionen, durch eine 

spezielle Benutzerrolle administrierbar machen. 
 

5.1 Verwaltung von Fahrzeugdokumenten und Stempelplaketten 
Es muss die Möglichkeit bestehen, die vom Hersteller zugesandten XML-Dateien nach 

dem xKfz-Standard in das Verfahren einzuspielen und verfügbar zu machen. Die Daten 

müssen vor dem Einlesen vom System auf den vereinbarten Standard geprüft 

(Schemavalidierung) und erst nach erfolgreicher Prüfung in die Datenbank geschrieben 

werden. Dieser Prozess muss protokolliert werden. Bereits vorhandene oder im Bestand 

verwendete Seriennummern dürfen nicht überschrieben werden.  

 

Für Druckgüter, die nicht per XML-Datei eingelesen werden können, muss eine manuelle 

Erfassung der Dokumentennummer möglich sein. Idealerweise ist die 

Verwaltungsmaske zur Bearbeitung der Fahrzeugpapiere und die der Stempelplaketten 

analog aufgebaut. Der Status zu jeder Dokumenten- oder Druckstücknummer sollte 

jederzeit erkennbar sein. Eine integrierte Auswertungsfunktion wäre in diesem Kontext 

ebenfalls äußerst wünschenswert. Mithilfe dieser sollte der berechtigte Nutzer in der 

Lage sein, die Historie jedes einzelnen erfassten Fahrzeugdokuments bzw. Siegels 

lückenlos nachvollziehen zu können. 

  

Der Sachbearbeiter darf nur die Vordrucke zuteilen, die ihm bzw. seiner Gruppe explizit 

zugewiesen wurden.  

 
5.1.1 Zulassungsbescheinigung Teil I (ZB I) 
Sobald die XML-Lieferungen eingelesen wurden, sollten sie in einer Art 

Verwaltungsmaske, von einem User mit entsprechender Berechtigung, administrierbar 

sein. Idealerweise bietet dieser Dialog eine Vorsortierung oder Suchfunktion, mit deren 

Hilfe man entscheiden kann, ob nur aktive oder auch bereits abgeschlossene Pakete 

(ohne freie Vordrucke) angezeigt werden. Lange Ladezeiten, aufgrund einer immer 

größer werdenden Anzahl erfasster Lieferungen, werden durch diese Vorsortierung 

vermieden und der Fachadministrator kann schneller die gesuchten Informationen 

erhalten. 

 

Der Fachadministrator muss in der Lage sein, die gelieferten Dokumente auf einzelne 

Sachbearbeiter oder Gruppen zuzuordnen. Es sollte weiter steuerbar sein, dass bereits 

zugeteilte Vordrucke wieder umgebucht und somit anderen Nutzern verfügbar gemacht 

werden können. Selbstredend ist die Software in der Lage, eine Zuteilung mehrerer 

Pakete für einen Nutzer bzw. eine Gruppe vorzunehmen. Eine Möglichkeit, die dem 

Sachbearbeiter zugeteilten ZB I-Pakete zu priorisieren und dadurch eine 

Ausgabereihenfolge systemtechnisch vorzugeben, muss ebenfalls Bestandteil der neuen 

Software sein.  
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Eine lückenlose Historie, inklusive des aktuellen Status und eventueller 

Statusänderungen über jede erfasste ZB I, sollte vorhanden sein. 

 
5.1.2 Zulassungsbescheinigung Teil I für Kurzzeitkennzeichen 
Die Verwaltung der ZB I Vordrucke für Kurzzeitkennzeichen sollte analog zur oben 

beschriebenen ZB I Verwaltung ablaufen. Idealerweise sind im Verfahren dafür zwei 

autarke Menüpunkte vorhanden oder es ist auf anderem Weg dafür gesorgt worden, 

dass eine Verwechslung der beiden Vordruckarten vermieden wird. 

 

5.1.3 Zulassungsbescheinigung Teil II (ZB II)  
Die vom Kraftfahrtbundesamt übersandten ZB II Vordrucke müssen über das System 

erfasst und verwaltet werden können. 

 

Im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugpapieren werden die ZB II Lieferungen manuell 

und nicht per XML-Datei erfasst. Dies muss über das System erfolgen können. Nach der 

Erfassung müssen die in der Lieferung enthaltenen Pakete, einzelnen Benutzern oder 

Gruppen zugeordnet werden können. Ebenso sollte eine Umbuchung bereits zugeteilter 

Pakete möglich sein. 

 

Eine in diese Verwaltung integrierte Recherche- bzw. Suchfunktion wäre von Vorteil. Mit 

deren Hilfe könnten sowohl einzelne Vordrucke als auch ganze Pakete gesucht und 

angezeigt werden. Idealerweise sind folgende Kerndaten in dieser Übersicht enthalten: 

 

- ZB II Nummer 

- Status (zugeteilt, frei, verdruckt, gestohlen, aufgeboten) 

- Zugeteiltes amtliches Kennzeichen 

- Zuteilungszeitpunkt 

- Benutzer 

 

Des Weiteren sollte es möglich sein, bereits aufgebotene Briefe in einem weiteren 

Dialog anzeigen zu lassen. 

 

Das Verfahren verfügt weiterhin über eine Leerbriefverwaltung. Die Neuerfassung, 

sowie das Löschen und die Bearbeitung von Leerbriefen ist Bestandteil dieser Funktion.  

 

Diese Verwaltungsfunktionen sollten möglichst analog zur ZB I Administration aufgebaut 

sein.  

 
5.1.4 Stempelplakettenverwaltung 
Die Verwaltung der Stempelplaketten sollte analog zu den Anforderungen und 

Vorgaben an die Verwaltung der ZB I (siehe Kapitel 5.1.1) bedienbar sein. 

 

Aufgrund des heterogenen Nutzerkreises und der immer wieder von Veränderungen 

betroffenen Arbeitsabläufe, ist eine von der Software möglichst flexibel konfigurierbare 
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Stempelplakettenvergabe gefordert. Diese sollte, neben der folgend beschriebenen 

zentralen und dezentralen Vergabe, auch eine Kombination27 aus beiden anbieten. Den 

Zulassungsbehörden sollte in diesem Bereich eine größtmögliche Freiheit bei der 

Ausgestaltung ihrer Arbeitsabläufe zur Verfügung stehen. 

 

5.1.4.1 Zentrale Vergabe 
Es sollte verfahrensseitig die Möglichkeit bestehen, die Vergabe der im System erfassten 

Stempelplaketten an einer zentralen Stelle durchzuführen.  

 

Einige der Zulassungsbehörden wollen nicht im Rahmen der Vorgangserfassung eine 

Vergabe der Stempelplaketten vornehmen. Vielmehr wird erwartet, dass nach 

Abschluss der Vorgangserfassung inklusive des Drucks der Papiere und der Bezahlung, 

dem Kunden an einem anderen Arbeitsplatz die Stempelplaketten zugeteilt werden.  

 

An dieser zentralen Stelle wird ausschließlich die Stempelplakettenvergabe 

vorgenommen. Es wird daher erwartet, dass die Software einen übersichtlichen und 

darauf reduzierten Dialog zur Verfügung stellt. Eine Unterstützung diverser 

Handscanner-Typen28 ist hier wünschenswert. Der Ablauf einer Zuteilung sollte ungefähr 

wie folgend dargestellt sein. 

 

Nutzer der zentralen Ausgabestelle erfassen mithilfe eines Handscanners entweder 

einen Barcode29 von einem eigens erzeugten Antragsdruck oder den QR-Code der 

beiliegenden Zulassungsbescheinigung Teil I. Dadurch wird das Fahrzeug vom System 

identifiziert und startet die weitere Bearbeitung. Die Zuteilung erfolgt dann über den 

Scan der einzelnen Stempelplaketten (QR-/Datamatrix-Code auf dem Siegel).  

 

Es wäre vorteilhaft, wenn die Software nach erfolgreichem Scan direkt in das nächste 

Feld wechselt, ohne dass der Nutzer das Feld erst mit der Maus oder Tastatur aktiviert. 

Es wäre wünschenswert, wenn eine hinterlegte Abfrage auf Basis der Fahrzeugklasse die 

Mindest- und Höchstzahl der zuzuteilenden Stempelplaketten ermitteln würde. Nach 

Abschluss der Zuteilung wäre der Vorgang komplett erfasst und kann an das zentrale 

Fahrzeugregister übermittelt werden. 

 

Bei einer zentralen Vergabe muss in der Protokollierung deutlich ersichtlich sein, 

welcher Nutzer den Vorgang erfasst und welcher die Stempelplakettenzuteilung 

vorgenommen hat. Eine Differenzierung zwischen Vorgangserfassung und 

Stempelplakettenvergabe ist hier in der Vorgangshistorie zwingend erforderlich. 

 
5.1.4.2 Dezentrale Vergabe 
Es sollte verfahrensseitig die Möglichkeit bestehen, die Vergabe der im System erfassten 

Stempelplaketten dezentral durchzuführen. 

                                            
27

  z.B. durch Benutzer- oder Gruppenrechte 
28

  2D Scanner 
29 Beim Einsatz von Barcodes ist zu berücksichtigen, dass Kennzeichen Umlaute enthalten können, die nicht als Barcode darstellbar sind. 
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Anwender der dezentralen Ausgabestelle wollen eine ganzheitliche Zulassung am 

Schalter vornehmen. Ihnen sollte softwareseitig die Möglichkeit geboten werden, eine 

Zuteilung der Stempelplaketten innerhalb der Zulassung vorzunehmen. Eine analoge 

Vorgehensweise zur Vergabe der Zulassungsbescheinigung Teil I wäre ideal.  

 

Der Nutzer erhält im Rahmen der Vorgangserfassung oder des anschließenden 

Druckdialoges die Möglichkeit, Stempelplaketten zu diesem Fahrzeug zuzuteilen. Dabei 

werden ihm die nächsten freien Stempelplaketten aus seinem Kontingent 

vorausgewählt und angeboten. Eine manuelle Eingabe der Stempelplakettennummern 

sollte vermieden werden. Nach der Zuteilung soll der Vorgang vollumfänglich erfasst 

sein und an das KBA übermittelt werden. 

 

5.1.4.3 Vorgangsabschluss ohne Stempelplakettenvergabe 
Das Zulassungsverfahren sollte selbständig auf Basis der Datenlage ermitteln, ob ein 

Vorgang zwingend mit einer Stempelplakettenvergabe verbunden ist oder nicht. Selbst 

wenn die Verfahrenslogik eine solche vorsieht, sollte es dennoch möglich sein, den 

Vorgang auch ohne diese Zuteilung durchzuführen (z.B. KBA Arbeitsgang 4, 

Umschreibung ohne Halterwechsel mit Kennzeichenbeibehalt). 

 

Umgekehrt sollte auch in Arbeitsgängen, die nicht zwingend mit einer 

Stempelplakettenvergabe verbunden sind, diese möglich sein (z.B. AG 6). 

 

Der Vorgangsabschluss mit Übermittlung an das ZFZR sollte grundsätzlich 

rechtegesteuert für bestimmte Nutzer auch ohne Stempelplakettenzuteilung möglich 

sein. Wünschenswert ist hierzu eine Sammelfunktion, mit der einzelne aber auch 

gesammelte Vorgänge auch ohne Stempelplakettenzuteilung übermittelt werden 

können.  

 

5.1.5 Weitere Plaketten (HU-, SP-Plaketten) 
Idealerweise verfügt das Verfahren über eine Verwaltungsfunktion von weiteren 

Prüfplaketten. Die im Hinblick auf die nächsten Stufen des iKfz-Projekts folgenden 

Änderungen im Arbeitsablauf30 sollten vom System bereits weitestgehend vorbereitet 

sein.  

 

Es wäre dabei wünschenswert, wenn sich neue Vergabefunktionen optisch und logisch 

an den bereits vorhandenen orientieren. 

 
5.2 Vermerke 
Es sollten verschiedene Arten von Vermerken im System erfasst werden können. Diese 

Vermerke sollten gut sichtbar, während eines Dialoges (z.B. Popup) oder innerhalb einer 

Auskunftsmaske erscheinen und so die Sachbearbeitung deutlich auf die verschiedenen 

Umstände hinweisen. 

                                            
30

 Integration von Stempelplakettenträgern mit Stufe 2 iKfz 
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Neben den manuell erstellten Vermerken wird erwartet, dass das System vorgangs- 

oder ereignisbezogen selbstständig Vermerke generiert und diese dem Nutzer während 

der Sachbearbeitung aufgezeigt werden. Im Besonderen sind hier Vermerke bei 

Diebstahl, Kennzeichenverlust oder erloschenem Versicherungsschutz zu nennen. Diese 

Vermerke sollten je nach Sachlage bei der Eingabe der folgenden Daten angezeigt 

werden: 

 

- Fahrzeugidentnummer 

- Zulassungsbescheinigung Teil II 

- Amtliches Kennzeichen (auch Vermerke zu externen Kennzeichen müssen erfasst 

werden können) 

 

Neben den bisher genannten Vermerken stellen die Vermerke zu einer Person eine 

besondere Bedeutung dar. 

 

Im Rahmen dieser Erfassung sollte es möglich sein, frei definierte Bemerkungen zu 

erstellen oder Daten zu importieren, welche dann automatisch als Vermerk erfasst 

werden. Der Import aus der Schnittstelle Rückstandsdatei (siehe Kapitel 8.5) wäre eine 

solche Situation. Über diese Importfunktion sollte es möglich sein, Daten zu 

Gebührenrückständen aus dem kommunalen Kassenverfahren einzulesen und den 

Nutzer somit bereits beim Aufruf der Personendaten auf diesen Umstand hinzuweisen31. 

 

Idealerweise ist es möglich, rechtegesteuert bestimmte Vermerke auch anderen 

Fachämtern im Rahmen der in Kapitel 2.8.3 beschriebenen Auskunftsfunktion zur 

Verfügung zu stellen. Diese Vermerke sollten aus Revisionssicherheitsgründen 

archivierbar sein. 

 
5.3 Stammdatenverwaltung 
Die Stammdatenverwaltung sollte so gestaltet sein, dass sowohl Mitarbeiter des CC 

Verkehrswesen als auch die Fachadministratoren diese bearbeiten können.  

 

Die Mitarbeiter des CC Verkehrswesen sollten in der Lage sein folgende Daten zentral 

für alle Mandanten einspielen/pflegen zu können: 

 

- KBA-Lieferungen (Typdaten, Fahrzeugarten, Emissionsklassen, etc.) 

- Postleitzahlen 

- Versicherungsgesellschaften 

- Verzeichnis der Kfz-Zulassungsbehörden 

- Bankleitzahlenverzeichnis 

 

                                            
31

 Zur Umsetzung des  Gesetzes  zur Entbürokratisierung der Beitreibung von Gebühren- und Auslagenrückständen bei der Zulassung von 
Fahrzeugen (Beitreibungserleichterungsgesetz/Kfz-Zulassung - BEG NRW) 
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Neben der zentralen Pflege dieser Daten sollte es dem lokalen Fachadministrator auch 

möglich sein, Änderungen der Daten vorzunehmen.  

 

Es wird weiterhin gewünscht, dass das Kfz-Zulassungsverfahren über eine interne 

Straßentabelle verfügt, in der alle Straßen des Gemeindegebietes aufgenommen 

werden können. Die Straßentabelle sollte neben dem Straßennamen auch eine 

Zuordnung zur Postleitzahl und ggf. einen Ortsteil abbilden können. Es ist zu beachten, 

dass eine Straße durch mehrere Postleitzahlenbezirke und Ortsteile führen kann. 

Darüber hinaus ist nicht ausgeschlossen, dass ein Straßenname innerhalb der Gemeinde 

mehrfach, allerdings mit unterschiedlicher Postleitzahl, vorhanden ist. Alternativ zu 

einer integrierten Straßentabelle kann eine externe Straßentabelle über Schnittstellen 

angebunden werden. Der Import sollte über eine sequentielle Datei mit den 

entsprechenden Datenfeldern wie u.a. Straße und PLZ erfolgen.  

 

Eine Einsteuerung der Daten aus der Straßentabelle sollte im Rahmen der Zulassung 

(z.B. bei der Erfassung von Firmenstandorten) möglich sein. Weiterhin sollte es 

parametergesteuert möglich sein, nur Straßen aus der vorliegenden Straßentabelle 

nutzen zu können. Ist eine Straße nicht in der Straßentabelle vorhanden kann die 

Zulassung nicht fortgeführt werden. Dennoch sollte eine manuelle Anpassung der 

Straßentabelle durch berechtigte Nutzer möglich sein. 

 
5.4 Wartungs- / Konfigurationsbereich 
Idealerweise verfügt das System über einen Wartungs-/ und Konfigurationsbereich in 

welchem Nutzer mit der entsprechenden Berechtigung diverse Einstellungen an 

Parametern vornehmen können. 

 

Dieser Bereich ist mandantenspezifisch und ermöglicht es, die Applikation auf die 

Anforderungen jeder einzelnen Behörde anzupassen. Folgende Einstellungen/Parameter 

sollten u.a. hier konfigurierbar sein: 

 

- Konfiguration der Schnittstellen zu anderen Fachverfahren (siehe Kapitel 8) 

- Lösch- und Sperrfristen 

- Plausibilitätsvorgaben  

- Verwaltung von Kennzeichenbereichen (siehe Kapitel 5.7) 

- Weitere Verfahrensparameter 

 

5.5 Gebühren- und Kostenrechnungsverwaltung 
Um mit den unter Kapitel 8.3 und 8.7 beschriebenen Schnittstellen zum 

Kassenautomaten sowie zum HKR Verfahren kommunizieren zu können, muss eine 

entsprechende Verwaltungsfunktion für beide Bereiche im Verfahren integriert sein. 

Beide Verfahrensfunktionen sollten möglichst nur über die Zuteilung von Einzelrechten 

von entsprechenden Nutzern aufrufbar sein. 
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Sämtliche Änderungen an einem der erfassten Stammdatensätze müssen unter Angabe 

von Datum, Uhrzeit, Nutzer und Inhalt der geänderten Daten protokolliert werden. 

Idealerweise ist die letzte Anpassung im Rahmen dieser Verwaltungsfunktionen 

sichtbar. 

 

5.5.1 Gebührenverwaltung 
Das neue Verfahren ist in der Lage alle Gebühren, die von der Zulassungsbehörde auf 

Grundlage der GebOSt32 und des BImSchG33 erhoben werden müssen, im Rahmen eines 

Gebührenkataloges zu erfassen. Neben der Erfassung von einzelnen Gebührennummern 

wäre es wünschenswert, verschiedene Gebühren unter einer selbst definierten 

Sammelgebühr zusammenfassen zu können. 

 

Bei der Erfassung der einzelnen Gebühren sollten folgende Angaben mindestens 

enthalten sein: 

 

- Kurzbezeichnung 

- Gebührennummer 

- Betrag 

- Forderungsart 

- Vorbelegung ob es sich um eine KBA-Gebühr handelt 

 

Des Weiteren wäre es wünschenswert, wenn über diesen Dialog auch eine Zuweisung 

der Gebühren auf einzelne Vorgänge (z.B. Neuzulassung) vorgenommen werden könnte. 

Der Fachadministrator sollte in der Lage sein, jede Gebühr vorgangsabhängig als „Kann-“  

oder „Pflicht“ Gebühr zu definieren. Neben diesen beiden Varianten sollte der 

Tatbestand eines zulassungsfreien aber kennzeichenpflichtigen Fahrzeugs ebenfalls vom 

Verfahren abgebildet werden können.  

 

Auch sollte es möglich sein, außerhalb eines Vorganges Gebühren zu erfassen und 

entsprechend stornieren zu können. 

 

Per Einzelrecht sollte es möglich sein, einen Vorgang gebührenfrei zu erfassen und 

abschließen zu können. Das Verfahren sollte in diesen Fällen einen Vermerk zur 

Begründung der Gebührenfreiheit fordern und entsprechend protokollieren. Ebenfalls 

sollte es nur über die Zuteilung eines Einzelrechts möglich sein, Vorgänge zu stornieren. 

 

Idealerweise sind bereits Mechanismen vorhanden, welche den Gebührenkatalog mit 

den eGovernment Funktionen unter Kapitel 7.1 und 7.2 verknüpfen und so eine 

Weitergabe an ein angehängtes e-Payment System unterstützen. 

 

 

                                            
32

 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
33 Bundes-Immissionsschutzgesetz  
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5.5.2 Kostenrechnungsverwaltung 
Mithilfe dieser Verfahrensfunktion ist es möglich Kostenrechnungs-Stammdatensätze 

zur Kommunikation mit dem HKR-Verfahren anzulegen. Diese Rechnungsposten sollten 

mit einem beschreibenden Namen, einer Forderungsart sowie einer Haushaltsstelle 

angelegt werden können. 

 

Bereits erfasste Forderungen aus dem Kfz-Verfahren sollten nur mithilfe eines 

Einzelrechts storniert werden können. Kostenrechnungen sollten sowohl 

vorgangsabhängig als auch vorgangsunabhängig hinterlegt werden können. Ebenso 

wäre eine integrierte Liste zur Überwachung der offenen Sollstellungen wünschenswert. 

 

Idealerweise ist eine Druckmöglichkeit von Zahlscheinen und Überweisungsträgern 

ebenfalls Bestandteil dieser Funktion. 

 

5.6 Zoll Großkundendatei 
Das neue Verfahren sollte die Möglichkeit bieten, eine Großkundendatei für die 

Kommunikation mit der Zollbehörde verwalten zu können. Die darin zu hinterlegenden 

SEPA Mandate sollten an entsprechender Stelle im Vorgang, sofern der Halter in der 

Großkundendatei enthalten ist, automatisch vom System eingesteuert werden.  
 
5.7 Verwaltung von Kennzeichenbereichen 
Mithilfe der neuen Software sollte es möglich sein, verschiedene Kennzeichenbereiche 

ggf. auch autonom voneinander verwalten zu können. Alle zugehörigen 

Unterscheidungszeichen sollten eine entsprechende eigenständige Verwaltung 

aufweisen. Idealerweise können auch einzelnen Nutzern oder Gruppen bestimmte 

Kennzeichenbereiche zugeteilt werden. Gewünscht sind Administrationsfunktionen für 

folgende Bereiche:  

 

- Bereich für Serienkennzeichen in der Sachbearbeitung 

- Bereich für Serienkennzeichen in der Online-Wunschkennzeichenreservierung 

- Bereich für Serienkennzeichen bei Kurzzeitkennzeichen 

- Bereich für Serienkennzeichen bei Ausfuhrkennzeichen 

- Bereich für gesperrte Kennzeichen (AH, SS, HJ oder IS u.a.) 

   

Des Weiteren wäre eine Differenzierung nach Haupt- und Außenstelle gewünscht. Es 

sollte beispielsweise im Kurzzeitkennzeichenbereich möglich sein, einer Hauptstelle den 

04’er und einer Außenstelle den 03’er Kennzeichenbereich zuzuordnen. 

 
Der berechtigte Nutzer sollte in der Lage sein, für die jeweils genannten Bereiche Start- 

und Stoppunkte festlegen zu können, so dass eine flexible Gestaltung von 

Serienkennzeichenvorgaben möglich ist. Idealerweise ist parametergesteuert ein 

Zeitintervall zu hinterlegen, über welches die dafür berechtigte Nutzergruppe per 

Wiedervorlage-Nachricht informiert wird, dass eine Anpassung der Bereiche wieder 
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turnusmäßig ansteht. Alternativ wäre auch eine Schwellwerteingabe möglich, bei deren 

Erreichung eine entsprechende Meldung generiert wird. 
 
5.8 Vorgangsverwaltung 
Das neue Kfz-Zulassungsverfahren verfügt über eine möglichst intuitiv bedienbare 

Vorgangsverwaltung. Innerhalb dieser Funktion können Fachadministratoren, sämtliche 

angebotene Vorgänge auf die individuellen Anforderungen ihrer unterschiedlichen 

Arbeitsabläufe anpassen. 

 

Eine Anpassung der Maskenreihenfolge im Rahmen der Vorgangsdatenerfassung wäre 

hier ebenso wünschenswert wie eine Möglichkeit festzulegen, ob im Rahmen der 

Vorgangseröffnung eine rechtegesteuerte Sicherheitsprüfung vorgeschaltet werden soll. 

Im Zuge dieser Prüfung könnte beispielsweise definiert werden, ob vor der eigentlichen 

Vorgangsbearbeitung die ZB II Nummer oder die letzten drei Stellen der FIN34 abgefragt 

werden sollen. Des Weiteren wäre es von Vorteil, wenn über diese Verfahrensfunktion 

auch die Gebühren (siehe Kapitel 5.5.1)  den einzelnen Vorgängen zugeordnet werden 

könnten oder man alternativ in die entsprechende Verfahrensfunktion geleitet wird.  

 

Der Fachadministrator sollte mithilfe dieser Funktionalität in der Lage sein, jedem 

Vorgang einzelne oder mehrere Dokumente zuweisen zu können. Durch die zusätzliche 

Vergabe einer Sortierreihenfolge können die Dokumente hierarchisch angeordnet 

werden.  

 

Für die unter Kapitel 4 beschriebenen Anzeigevorgänge sollten noch weitere 

Spezifikationen vorgenommen werden können. Eine Zuordnung bestimmter Dokumente 

zu den einzelnen Eskalationsstufen sollte ein Bestandteil dieser Funktionalität sein. 

Idealerweise können zu jeder dieser Stufen (z.B. Stufe 1, Anschreiben) mehrere 

Dokumente hinterlegt werden, welche dem Nutzer dann per Auswahlliste angeboten 

werden. Bei automatisierten Vorgängen (siehe Kapitel 4.2) darf eine solche Möglichkeit 

allerdings nicht zur Verfügung stehen. Des Weiteren sollte es möglich sein, selbst 

definierte Wiedervorlagezeiträume35 zu Anzeigevorgängen hinterlegen zu können. Diese 

werden dem Nutzer bzw. seiner Gruppe nach Ablauf bzw. Erreichen automatisch 

angezeigt. Eine Möglichkeit mit deren Hilfe man jedem dieser Vorgänge eine 

Vorbelegung des PZU-Druckes zuordnen kann, rundet diese Verfahrenskomponente ab.  

 

Analog zur oben genannten Gebührenanbindung pro Vorgang sollte es bei den hier 

betroffenen Vorgängen möglich sein, einzelne oder mehrere Rechnungsposten zu 

hinterlegen, welche je nach erreichter Eskalationsstufe automatisiert oder manuell über 

die HKR-Schnittstelle (siehe Kapitel 8.7) weitergeleitet werden und eine entsprechende 

Soll-Stellung auslösen. 

 

                                            
34

 Fahrzeugidentnummer 
35

 z.B. die Anzahl „Tage“ 
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5.9 Dokumenten- und Druckverwaltung 
Aus dem Kfz-Zulassungsverfahren heraus müssen sämtliche Ausdrucke unmittelbar 

erzeugt werden können. Hierzu kann das Verfahren über eine eigene integrierte 

Drucklösung verfügen oder sich einer externen Textverarbeitungssoftware bedienen.  

 

Unabhängig von der konkreten Lösung wird erwartet, dass jederzeit die 

zugrundeliegenden Druckvorlagen durch entsprechend berechtigte und geschulte 

Benutzer angepasst (z. B. Aufnahme neuer Datenfelder aus dem Kfz-

Zulassungsverfahren, Änderung von Textpassagen, Anpassung des Druckbildes) werden 

können. Neben der Anpassung von vorhandenen Druckvorlagen sollten jederzeit auch 

neue Druckvorlagen ins System eingestellt werden können. Es wäre von Vorteil, wenn 

zur Anpassung oder Erstellung von Druckvorlagen keine bzw. bis auf die 

Standardtextverarbeitungssoftware36 keine weitere Software erforderlich ist. 

 

Diverse Druckausgaben werden heute schon unter Verwendung einer separaten 

Textverarbeitungssoftware (MS Word aus dem Produkt MS Office der Firma Microsoft) 

erzeugt. Die aus dem Kfz-Zulassungsverfahren entnommenen Daten werden z. B. über 

eine Mergefield-Funktion in die Dokumente eingefügt. Neben den im Verfahren 

enthaltenen Daten wäre es wünschenswert, auch selbstständig Textbausteine37 

erstellen zu können, welche dann als Variable in die Dokumente eingefügt werden 

können. 

 

Es wäre ergänzend zur ohnehin verwendeten Druckkomponente des Kfz-

Zulassungsverfahren wünschenswert, wenn zwecks Erstellung von individuellen 

Druckausgaben eine externe Textverarbeitungssoftware, z. B. die Komponente MS 

Word aus dem Office-Paket der Firma Microsoft oder gleichwertig, angebunden werden 

könnte (Office-Integration). 

 

Die Zuordnung einzelner oder Gruppen von Dokumenten zu einem bestimmten 

Druckertyp sollte ebenso über den Funktionsumfang abgedeckt werden, wie die 

Nutzung einer Barcode-Schriftart zur Optimierung der Arbeitsläufe in verschiedenen 

Bereichen38. 

 

Es wird gewünscht, dass es zwei Kategorien von Dokumenten gibt. Zum einen die 

Vorlagen, welche zum Druck sämtlicher Fahrzeugdokumente benötigt werden und zum 

anderen Dokumente für den reinen Schriftverkehr. Mithilfe von Variablen sollte es 

möglich sein, alle im Verfahren hinterlegten Datenfelder den einzelnen Dokumenten 

zuordnen zu können. Es wäre von großem Vorteil, wenn die Integration dieser Variablen 

über eine kategorisierte Auswahlliste39 erfolgen würde.  

 

                                            
36

 Im Verbandsgebiet des KRZN wird standardmäßig das Produkt MS Word als Textverarbeitungssoftware eingesetzt. 
37

 z.B. Aus dem Bereich der Versicherungsanzeigen eine Rechtsbehelfsbelehrung 
38

 z.B. Kapitel 5.1.4.1 Zentrale Vergabe von Stempelplaketten. Per Handscanner könnte der Barcode auf dem Antragsdruck ausgelesen werden 
und den Vorgang im Verfahren aktivieren. 
39

 z.B. Kategorie Technik- oder Halterdaten 
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Sämtliche Vorlagen zum Druck von Fahrzeugdokumenten sollten verfahrensseitig 

bereits mit ausgeliefert werden. Eine individuelle Anpassung des Druckbildes wird 

abschließend durch die Mandanten erfolgen. Die Erfahrung zeigt, dass durch Formulare 

(z.B. ZB I) unterschiedlicher Hersteller sowie unterschiedliche Druckermodelle das 

Druckbild oft vertikal oder horizontal leicht verschoben ist. Eine einfache Möglichkeit, 

eine Verschiebung entsprechender Druckausgaben auf x- und y-Achse ohne 

Anpassungen an der eigentlichen Druckvorlagendatei vornehmen zu können, wäre 

äußerst wünschenswert. Idealerweise kann ein solcher Versatz für einzelne Dokumente, 

Arbeitsplätze, Nutzer oder Nutzergruppen eingestellt werden, wobei die Priorität 

konkurrierender Einstellungen ebenfalls konfigurierbar sein sollte 

 

Es sollte die Möglichkeit bestehen, die von den jeweiligen Städten und Kreisen 

verwendeten Kopfbögen zu bedrucken bzw. auszudrucken. Hierbei ist zu beachten, dass 

einige Anwender über eine separate Druckerzuführung einen vorgefertigten Kopfbogen 

bedrucken, während andere Anwender eine digitale Druckvorlage des Kopfbogens (z. B. 

Word-Dokumentvorlage) verwenden. Die Kopfbögen sollten zentral im Verfahren 

abgelegt bzw. gepflegt werden können, um im Falle einer Änderung nicht sämtliche 

Druckausgaben ändern zu müssen. 

 

Es ist ebenfalls wichtig, dass Dokumente entweder mehrfach oder idealerweise in 

verschiedenen Versionen für bestimmte Nutzergruppen oder Außenstellen angelegt 

werden können. Gewünscht ist, dass je Mandant nur ein zentraler Dokumentenbestand 

existiert über den nutzer- oder standortbezogen eine Dokumentenversion zugewiesen 

werden kann. 

 

5.10 Bestandsabgleich örtliches und zentrales Fahrzeugregister 
Idealerweise verfügt das neue Kfz-Zulassungsverfahren über eine Funktion, die einen 

stichtagsbezogenen Datenabgleich zwischen dem örtlichen und zentralen Register 

durchführt. Das Ergebnis sollte möglichst grafisch aufbereitet dem berechtigten Nutzer 

zur Ansicht und Korrektur angeboten werden. Alternativ wäre eine reine Listenausgabe 

der Abweichungen möglich. Siehe auch Kapitel 3.1 letzter Absatz. 

 

5.11 Fehlerprotokoll – Bearbeitung 
Das Verfahren sollte für den Fachadministrator eine Funktion zur Verfügung stellen, mit 

deren Hilfe er alle erzeugten Fehlerprotokolle einsehen kann. Dies könnte 

beispielsweise über eine Art benutzer- oder gruppenbezogenen Eingangskorb gelöst 

sein.  

 

Idealerweise sollte es über diesen Dialog auch möglich sein, in den entsprechenden 

Korrekturmechanismus zu gelangen und eine Bearbeitung vornehmen zu können. Die 

Erzeugung von Korrektur-Ausgabesätzen40 an das KBA wäre wünschenswert. 

 

                                            
40

 z.B. Erzeugung des Arbeitsganges Y (Korrektur eines fehlerhaften Zollausgabesatzes) 
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6 Auswertung und Statistik 

Das neue Kfz-Zulassungsverfahren muss über geeignete Auswertungs- und 

Statistikfunktionen verfügen. 
 
Grundsätzlich sollten alle eingegebenen Daten flexibel und selbstbestimmt ausgewertet 

werden können. Das Verfahren verfügt hierzu über eine integrierte 

Auswertungskomponente. Diese sollte mehrere Datenfelder selektieren, Filter 

definieren, Datengruppen bilden und Sortierungen vornehmen können. Auch sollten 

Datenfelder aus unterschiedlichen Bereichen (z.B. Halter- und Technikdaten, Gebühren) 

miteinander verknüpft werden können. Programmierkenntnisse (z. B. SQL) zur 

Erstellung der Abfragen sollten nicht vorausgesetzt werden müssen.  

 

Die Auswerteergebnisse sind am Bildschirm anzuzeigen und zwecks 

Weiterverarbeitung/Aufbereitung mit anderen Softwareprodukten als Ausgabedatei 

abzuspeichern. Idealerweise werden die Ergebnisse in einer grafisch aufbereiteten Form 

(tabellarisch, grafisch) ausgegeben. 

 

Die Abfragedefinitionen (Filter etc.) sollten dauerhaft gespeichert und bei Bedarf wieder 

aufgerufen werden können. Es sollte damit sowohl möglich sein, vorgefertigte 

Suchprofile und Auswertungen zu starten, als auch frei definierbare zu erstellen und 

zum Zwecke der wiederkehrenden Nutzung zu speichern. Standardauswertungen sollten 

nach Möglichkeit im Lieferumfang enthalten sein. Im Rahmen der Auswertungen sollte 

immer eine Unterscheidung nach kreisangehörigen Städten und Gemeinden möglich 

sein. 

 

Darüber hinaus sollte die Möglichkeit bestehen, die operativen Daten für dispositive 

Zwecke in separaten Dateien (Sekundärdatenbestände) zur Verfügung zu stellen, um 

diese bei Bedarf mit anderen Tools auswerten zu können. 

 

Es sollte durch geeignete Maßnahmen sichergestellt sein (z. B. durch 

Kapazitätsbegrenzungen), dass während der Ausführung der Abfrage die 

Sachbearbeitung nicht behindert wird. Die Sachbearbeitung hat auf jeden Fall höchste 

Priorität! Gestartete Abfragen sollten jederzeit abgebrochen werden können. Im 

Hinblick auf routinemäßige Statistiken zum Monats-, Quartals oder Jahresende wäre 

eine jobgesteuerte und automatisierte Auswertung von Vorteil. 

 

6.1 Bestandsauswertung 
Es muss die Möglichkeit bestehen, den kompletten Fahrzeugbestand jederzeit 

stichtagsbezogen auszuwerten. Dieses Auswertungsergebnis sollte wahlweise sowohl 

die aktiven, als auch die inaktiven Fahrzeuge aller Fahrzeugarten berücksichtigen. Es 

sollte eine Auswertung nach unterschiedlichen Kennzeichenbereichen und 

kreisangehörigen Städten und Gemeinden möglich sein. 
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Eine Auswertung des aktiven und inaktiven Fahrzeugbestandes nach der Antriebsart 

(Diesel, Benzin, Elektro, etc.) sowie nach zugeteilter Umweltplakette wäre äußerst 

wünschenswert. 

 

6.2 Vorgangsstatistik 
Eine Statistik, welche stichtags- oder zeitraumbezogen eine detaillierte Auflistung der 

Arbeitsvorgänge ausweist, muss enthalten sein. Es sollte z.B. erkennbar sein, wie viele 

Neuzulassungen oder Änderungen von Technikdaten innerhalb des angegebenen 

Suchzeitraumes durchgeführt wurden. 

 
6.3 Anzeigenstatistik 
Das Verfahren sollte in der Lage sein, die einzelnen Eskalationsstufen aller Anzeigen- 

und Mängelvorgänge stichtags- oder zeitraumbezogen statistisch abzubilden.  

 

Es wäre wünschenswert, hier eine Differenzierung zwischen automatisierten und 

manuell bearbeiteten Vorgängen zu erkennen. 

 

6.4 Mitarbeiterstatistik 
Idealerweise können mit einem Sonderrecht mitarbeiterbezogene 

Vorgangsauswertungen vorgenommen werden. Es müsste über einen frei definierbaren 

Zeitraum ersichtlich sein, welche Anzahl an Vorgängen, unterschieden nach 

Vorgangsart, durchgeführt wurden. 

 

6.5 Statistiken und Auswertungen von Gebühren 
Eine Statistik über alle erfassten sowie stornierten Gebühren sollte ebenfalls Bestandteil 

des neuen Kfz-Zulassungsverfahrens sein. Die Statistik sollte eine größtmögliche 

Transparenz aufweisen. Folgende Informationen wären in diesem Kontext 

wünschenswert: 

 

- Kennzeichen 

- Jede berechnete Vorgangsart und die dazugehörigen Gebühren (einzeln 

aufgeführt) 

- Summe aller Gebühren  

- Datum und Uhrzeit 

- Sachbearbeiter 

- Status (bezahlt, storniert, offen) 

- Datum und Uhrzeit zum Status 

 

Eine Statistik über erteilte gebührenpflichtige Auskünfte (siehe Kapitel 2.8.2) wäre 

ebenfalls von Vorteil. 

 

Des Weiteren sollte es möglich sein, Auswertungen über die erfassten Gebühren 

erstellen zu können. Insbesondere wäre hier eine Art Tagesabschluss-Auswertung zu 
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nennen, mit deren Hilfe man die Soll-Stellungen aus dem Kfz-Verfahren mit den Haben-

Buchungen aus der Kassenautomatensoftware vergleichen kann.  
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7 eGovernment 

Die neue Zulassungssoftware sollte über einige Online-Dienste verfügen, die es dem 

Bürger erlauben mit der Zulassungsbehörde per Internet zu interagieren. Das Layout 

dieser Webanwendungen sollte sich an die vorhandenen Corporate Designs der 

Kommunen anpassen lassen. Durch die Einbindung von Ausfüllhilfen und grafischen 

Visualisierungen sollte dem Kunden eine Nutzung der Applikation weitestgehend 

vereinfacht werden. Die Fachamtsadministratoren sollten in der Lage sein, den 

Onlinedialog zwischen den Kunden und der Behörde individuell gestalten zu können. 

Dazu gehört im Besonderen die Individualisierung der Maskenreihenfolge (z.B. 

Terminauswahl-Maske oder e-Payment-Maske noch vor die Datenerfassung setzen zu 

können). Alternativ muss es eine Möglichkeit geben, bestehende eGovernment-

Lösungen der angeschlossenen Zulassungsbehörden über offene Schnittstellen (z. B. 

WebServices auf Basis SOAP, XML-Import) anzubinden. 
 

Idealerweise verfügt das neue Verfahren über Anbindungsmöglichkeiten von 

verschiedenen e-Payment Systemen.  

 

Für alle eGovernment Produkte gilt, dass sie ein Höchstmaß an Barrierefreiheit bieten 

sollten.  

 

Ebenfalls sollte sichergestellt sein, dass die eGovernment-Lösungen anwendungsseitig 

ausreichend gegen Hackerangriffe und Manipulationsmöglichkeiten geschützt sind. 

Dabei müssen die Webanwendungen Sicherheitsmechanismen in geeigneter Weise 

umsetzen, die den Schutz der Daten gewährleisten und Missbrauch verhindern. In 

diesem Zusammenhang wird auf den Baustein B 5.21 Webanwendungen41 (IT-

Grundschutz) und die hierin enthaltenen Maßnahmenempfehlungen (insb. Phase der 

Planung und Konzeption sowie Umsetzung) verwiesen. Diese 

Maßnahmenempfehlungen müssen mit Blick auf den Betrieb der Software in einem 

zertifizierten Rechenzentrum (ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz) in 

geeigneter Weise umgesetzt sein.  Besonders hervorzuheben sind hierbei Maßnahmen, 

die vor bekannten Bedrohungen und Angriffstechniken schützen  (siehe z. B. M 2.363 

Schutz gegen SQL-Injection). Darüber hinaus sind die kontextbezogene Validierung und 

Filterung der Daten (siehe M 4.393 Umfassende Ein- und Ausgabevalidierung bei 

Webanwendungen und Web-Services) und der Schutz von Benutzer-Sitzungen durch das 

Session-Management (siehe M 4.394 Session-Management bei Webanwendungen und 

Web-Services) wesentliche Sicherheitskomponenten einer Webanwendung.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Betriebes der eGovernment-

Module/Webanwendungen aufgrund des hohen Schutzbedarfes regelmäßig 

Penetrationstests im Auftrag des CC Verkehrswesen auf die Webanwendung(en) 

durchgeführt werden, um das Sicherheitsniveau der Webanwendung zu überprüfen und 

                                            
41 siehe IT-Grundschutz-Katalog des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)  
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/baust/b05/b05021.html?nn=6604968  
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mögliche Schwachstellen schnell abzustellen (M 5.150 Durchführung von 

Penetrationstests).  

 

Weitere, im folgendem nicht näher beschriebene eGovernment Produkte, wären von 

Vorteil. 
 

7.1 Wunschkennzeichenreservierung 
Das Verfahren muss über eine webbasierte Wunschkennzeichenreservierung verfügen. 

Diese erfordert idealerweise eine Vorerfassung rudimentärer Personendaten oder 

besitzt eine sonstige Sicherheitsprüfung (z.B. Captcha). Individuell von jeder Behörde 

frei definierbare Hinweise und Hilfetexte wären von Vorteil. Idealerweise ist es mittels 

eines Parameters möglich, die online zur Verfügung stehenden Wunschkennzeichen auf 

eine bestimmte Anzahl zu begrenzen. 

 

Der Kunde sollte in der Lage sein, den Kennzeichenbestand nach einer beliebigen 

Zahlen- und Ziffernfolge durchsuchen zu können. Dabei wäre eine Unterstützung durch 

die Nutzung von Platzhaltern wünschenswert. Des Weiteren sollten beliebte 

Kennzeichenkombinationen direkt als Suchprofil ausgewählt werden können (z.B. 

Schnapszahlen, Ziffernfolgen wie 1,2,3 oder ähnliches).  

 

Kunden mit freigegebenen Altkennzeichen sollten die Möglichkeit haben, zwischen den 

unterschiedlichen Unterscheidungszeichen eine Auswahl treffen zu können. 

Idealerweise steht ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung, mit der sie eine 

Wunschkennzeichenkombination unter allen Unterscheidungszeichen suchen können. 

Das Verfahren verfügt idealerweise neben der Reservierung eines Wunschkennzeichen 

über die Möglichkeit, den Kunden Serienkennzeichen reservieren zu lassen. Hierzu 

müsste entweder automatisiert über das Verfahren oder durch einen Fachadministrator 

ein bestimmter Kennzeichenbereich für diese Verwendung zur Verfügung gestellt 

werden können. Der weitere Reservierungsprozess sollte dann analog zur oben 

beschriebenen Wunschkennzeichenreservierung ablaufen. 

 

Die Reservierung des Kennzeichens sollte mit der Vergabe einer PIN oder einer 

ähnlichen Autorisierung abgeschlossen und dem Kunden angezeigt werden. Das 

Verfahren sollte gewährleisten, dass mit Speicherung der Reservierung auch im 

Fachverfahren eine Zuteilung dieses Kennzeichens nicht ohne explizite und 

protokollierte Freischaltung durch einen berechtigten Verfahrensnutzer möglich ist. Der 

Fachverfahrensnutzer sollte bei der Vorgangseröffnung auf den Umstand hingewiesen 

werden, dass es sich um ein im Internet reserviertes Kennzeichen handelt. Durch 

Bestätigung bzw. Annahme der Rückfragebox (ggf. durch Abfrage der 

Reservierungsnummer) zur erkannten Reservierung ist er in der Lage das betroffene 

Kennzeichen für den Zulassungsvorgang zu nutzen. 

 

Der Vorgang wird mit einer Reservierungsbestätigung für den Kunden beendet. Diese 

beinhaltet idealerweise einen Druckdialog. Im Anschluss daran sollte der Kunde wieder 
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auf die Startseite zurückkehren. Eine vereinfachte Reservierung mehrerer Kennzeichen, 

ohne erneute Personendatenerfassung bzw. sonstiger Sicherheitsprüfung, ist nicht 

gewünscht. 

 

Parametergesteuert sollte bei der Erfassung von Personendaten die Möglichkeit 

bestehen, selbst Pflicht- und Kann-Eingaben zu definieren. Des Weiteren sollte es per 

Parameter möglich sein, die Reservierungsdauer (z.B. Anzahl in Tagen oder Monaten) 

frei festzulegen. 

 
7.2 Online-Datenvorerfassung durch den Bürger 
Eine Online-Datenvorerfassung der zulassungsrelevanten Informationen durch den 

Kunden wäre wünschenswert. Im Rahmen dieses Vorgangs sollten die Daten zu 

Standard-Zulassungs- und -Umschreibungsvorgängen erfasst werden können. Weitere 

Vorgangsarten wie die Änderung von Technikdaten, Änderung von Halterdaten oder die 

Beantragung eines Ersatzdokumentes wären von Vorteil. Jedes, im Rahmen dieses 

Dialoges reservierte Kennzeichen, sollte im Hauptverfahren gesperrt sein. Mit Abschluss 

der Datenvorerfassung sollte das Kennzeichen verbindlich reserviert werden. Sollte der 

Prozess entweder durch technische Probleme oder einen aktiven Abbruch durch den 

Kunden beendet werden, muss das bis dahin gesperrte Kennzeichen wieder freigegeben 

werden. 

 

Diese Webanwendung sollte entweder über eine autonome oder eine in das 

Hauptverfahren integrierte Administrationsebene verfügen. Über diese Ebene sollte der 

komplette Dialog zwischen dem Kunden und dem eGovernment Produkt konfigurierbar 

sein. Es sollte steuerbar sein, welche Datenfelder Pflicht- und welche Kann-Eingaben 

erfordern. Des Weiteren sollten sämtliche Plausibilitätsprüfungen, welche auch im 

Hauptverfahren zur Verfügung stehen, ebenfalls über die Webanwendung nutzbar sein 

um die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Datenvorerfassung durch den Kunden zu 

erhöhen. Die Maskenreihenfolge sowie die Anordnung und Beschriftung von 

Datenfeldern sollten durch den Administrator konfigurierbar sein. 

 

Die Dialoge sollten intuitiv gestaltet sein und logisch aufeinander aufbauen. Nachdem 

alle Daten durch den Kunden erfasst und die Plausibilitäten geprüft wurden, sollte eine 

druckbare Gesamtübersicht der erfassten Informationen angezeigt werden. Hier sollte 

der Kunde die Möglichkeit haben in jede Erfassungsmaske zurückzukehren um ggf. 

falsche Eingaben zu korrigieren. Sind in der Übersichtsmaske alle Daten korrekt erfasst, 

sollte gut erkennbar eine Übermittlung an die Behörde ausgelöst werden können (z.B. 

ein Button „Übermittlung“). Ab diesem Zeitpunkt sind die Daten nicht mehr änderbar 

und dem Kunden wird eine PIN angezeigt, mit welcher er sich in der zuständigen 

Behörde authentifizieren kann. Danach sollte die Interaktion beendet sein. 

 

Die vom Kunden, im Rahmen der Vorerfassung, übermittelten Informationen sollten in 

einer Art Eingangskorb im Hauptverfahren abgelegt werden. Dieser Prozess sollte die 
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Daten automatisiert nach der aktiven Übermittlung durch den Kunden im 

beschriebenen Eingangskorb verfügbar machen.  

 

7.3 Online-Datenvorerfassung durch Gewerbetreibende  
Analog zur oben beschriebenen Datenvorerfassung durch einzelne Kunden, wäre eine 

Variante für Gewerbetreibende von Vorteil. Im Unterschied zur Einzelerfassung müsste 

es möglich sein, mehrere Zulassungsvorgänge zu erfassen und gesammelt an die 

Zulassungsbehörde zu übersenden. Eine Kopier- bzw. Zwischenspeicherfunktion für 

identische Technik- oder Halterdaten wäre dabei wertvoll. 

 

Nur speziell dafür erfasste und berechtigte Unternehmen sollten diese Variante nutzen 

dürfen. Daher wäre eine vorgeschaltete Anmeldung durch den Unternehmer sinnvoll. 

Diese Berechtigung sollte über das System vergeben werden können. 

 

7.4 Internet-Terminverwaltung 
Eine mögliche, in die Online-Datenvorerfassung integrierte Terminvergabe wäre 

wünschenswert. Diese sollte nach Abschluss der Eingaben und noch vor der endgültigen 

Datenübermittlung an die zuständige Behörde eine Terminauswahl ermöglichen. Die 

Ausgestaltung dieser Verfahrensfunktion müsste ebenfalls über Parameter 

konfigurierbar sein und so eine flexible Aufteilung der Terminkapazitäten ermöglichen.  

 

Im Fachverfahren selbst sollten die erfassten Internetvorgänge inklusive der 

Terminbelegungen gut sichtbar und übersichtlich dargestellt sein. 

 

7.5 Online Auskunft zur Zulassungsbescheinigung Teil II 
Es wäre von Vorteil, wenn der Kunde im Online-Dialog abfragen könnte, ob seine 

Zulassungsbescheinigung Teil II des finanzierten oder geleasten Fahrzeuges in der 

Zulassungsbehörde vorliegt. Ideal wäre ein Dialog, in dem der Kunde die betroffene 

Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II eingeben würde und entweder eine 

positive oder negative Auskunft erhält. Eine Suche über den Namen ist nicht gewünscht. 

 

Die Erfassung der in der Zulassungsbehörde vorliegenden Zulassungsbescheinigungen 

Teil II sollte durch das Hauptverfahren erfolgen, siehe Kapitel 2.7. 

 

Alternativ käme eine Exportfunktion in Frage, über welche die im System erfassten 

Daten zur ZB II, im Idealfall jobgesteuert, in eine Datei geschrieben werden (z.B. csv-

Datei) können. Dadurch wären die Kommunen in der Lage, diese Daten auf andere 

Weise (z. B.  eigene Online-Lösung) zu verarbeiten. 
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8 Schnittstellen 

Allgemein gilt, dass die im folgendem beschriebenen Schnittstellen möglichst offen und 

damit fachverfahrensunabhängig aufgebaut sein sollten. Eine aussagekräftige 

Dokumentation wird ebenso gewünscht wie die Einhaltung gängiger Standards (z.B. 

xKfz) beim Datenaustausch. 

 

Vorzugsweise kommen hier Webservice-Technologien oder ggf. auch ein Dateiaustausch 

in Betracht. Es ist zu vermeiden, Schnittstellen zu anderen Systemen über einen 

Datenbanknutzer umzusetzen. Schreibende Zugriffe auf die Verfahrensdatenbank der 

angebotenen Softwarelösung durch angebundene Softwarelösungen sind nicht zulässig. 

 

Programmkomponenten oder Erweiterungen des neuen Kfz-Zulassungsverfahrens 

sollten den Einsatz von Schnittstellen anderer Softwarehersteller (z.B. 

Gebührenverfahren, siehe Kapitel 8.3) nicht erschweren oder gar ausschließen. 

 

Alle vorhandenen Schnittstellenbeschreibungen befinden sich in den Anlagen. 

 

8.1 KBA (ZEVIS42) 
Wie bereits aktuell im Einsatz, soll auch weiterhin eine zentral betriebene ZEVIS 

Kopfstelle, die Kommunikation mit dem KBA gewährleisten. Eine entsprechende 

Unterstützung dieser Funktionalität ist demnach zwingend erforderlich. 
 

Es wäre wünschenswert, wenn alle ZEVIS Zugriffe pro Mandant über einen technischen 

Nutzer durchgeführt werden. Somit müsste jede Behörde nur eine ZEVIS-Kennung 

vorhalten und pflegen. Über das Kfz-Zulassungsverfahren selbst sollte dabei 

protokolliert werden, welcher Nutzer einen ZEVIS Zugriff über den technischen Nutzer 

ausgelöst hat. Eine Protokollierung im Rahmen der unter Kapitel 2.5 beschriebenen 

Zugriffsprotokollierung wäre ideal. 
 

8.1.1 Zentrales Fahrzeugregister (ZFZR) 
Im Rahmen jedes zulassungsrelevanten Vorganges muss ein Datenabgleich zwischen 

dem örtlichen und dem zentralen Fahrzeugregister über die ZEVIS-Schnittstelle erfolgen. 

Neben der automatisierten Gegenüberstellung der beiden Register, sollte es für einen 

berechtigten Nutzer auch die Möglichkeit geben diesen Abgleich manuell anzustoßen.  

 

Etwaige Abweichungen sollten dem Nutzer gut kenntlich angezeigt werden und er sollte 

bei der Vorgangseröffnung wählen dürfen, ob er mit den zentralen oder den örtlichen 

Bestandsdaten weiterarbeiten möchte.  

 

Idealerweise ist das neue Verfahren in der Lage über einen gesonderten Dialog 

darzustellen, welche Vorgänge (Arbeitsgänge) zu einem Kennzeichen bereits an das KBA 

gemeldet wurden und es ist möglich, diese Vorgänge ggf. erneut zu melden. 

                                            
42

 Zentrales Verkehrsinformationssystem 
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Sollte es zu einem temporären Ausfall der Verbindung mit dem KBA kommen, wäre es 

wünschenswert, wenn es das Verfahren dennoch ermöglicht Vorgangsbearbeitungen 

durchzuführen. Die Übermittlung an das KBA würde in diesem Fall erst erfolgen, wenn 

wieder eine Verbindung zum zentralen Fahrzeugregister vorhanden ist. 

 

8.1.2 Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
Die Daten zur elektronischen Versicherungsbestätigung (eVB) müssen bei allen 

zulassungsrelevanten Vorgängen über die ZEVIS-Kopfstelle beim GDV heruntergeladen 

und in den Vorgang integriert werden können. 

 

Wird durch einen Systemausfall oder einen aktiven Abbruch durch einen Nutzer der 

Vorgang verlassen, muss die bis hierher reservierte eVB wieder freigegeben werden und 

eine entsprechende Rückmeldung über ZEVIS erfolgen. 

 

Die vom GDV zur Verfügung gestellte Rückfallebene ist idealerweise in das neue 

Verfahren integriert und greift, sobald die Verbindung über die Kopfstelle nicht 

herzustellen ist. 

 

Idealerweise verfügt das Verfahren auch über eine Möglichkeit, die eVB-Daten losgelöst 

von einem Zulassungsvorgang einzusehen und zu überprüfen. Diese Möglichkeit sollte 

lediglich zur Kontrolle dienen, ob die übermittelten Daten für den vom Kunden 

gewünschten Vorgang zutreffend sind. Nach der Einsichtnahme muss die eVB wieder in 

einen frei zuteilbaren Zustand versetzt werden 

 

8.1.3 InfoVN43 
Ein Dialogzugriff über das KBA-Portal auf die VN-Datenbank wird vorausgesetzt. Die im 

KBA hinterlegten Daten zu sogenannten Herstellerbriefen44 sollten über das Verfahren 

in den Neuzulassungsvorgang integriert werden können. Eine Vorgangseröffnung mittels 

Eingabe einer Herstellerbriefnummer wäre wünschenswert. 

 

8.1.4 InfoDT45 
Ein Dialogzugriff über das KBA-Portal auf die Typendatenbank wird vorausgesetzt. Die 

im KBA hinterlegten Typdaten von Fahrzeugen sollten über das Verfahren in den 

Zulassungsvorgang integriert werden können. Ein Zugriff sollte möglichst über folgende 

Suchkriterien erfolgen: 

- Herstellerschlüssel 

- Typenschlüssel 

- Variante- oder Versionsnummer 

- Nummer der Genehmigung 

- Prüfziffer 

                                            
43

 Anfrage Verwendungsnachweis Fahrzeugbrief über ZEVIS 
44

 Zulassungsbescheinigungen Teil II die vom KBA an Fahrzeughersteller, welche Inhaber einer EG-Typengenehmigung oder nationalen 
Typengenehmigung für Fahrzeuge, ausgegeben wurden 
45

 Typdatenanfrage über ZEVIS 
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8.1.5 Fahreignungsregister (FAER) 
Im Rahmen der Zuteilung von roten Dauerkennzeichen sind die Zulassungsbehörden 

nach § 16 FZV dazu angehalten eine Zuverlässigkeitsprüfung des Antragstellers 

durchzuführen. Dazu gehört neben der Prüfung eines Führungszeugnisses auch die 

Überprüfung von Einträgen im Fahreignungsregister. Eine Schnittstelle über das Kfz-

Verfahren zum FAER wäre hierbei äußerst hilfreich und wünschenswert. 

 

8.1.6 REGINA46 / EUCARIS47 
Der vom Kraftfahrtbundesamt verlangte internationale Nachrichtenaustausch über die 

erneute Zulassung von exportierten und importierten Fahrzeugen, muss vom System 

abgebildet werden können.  

 

Idealerweise ist im Rahmen einer Erstzulassung eines Gebrauchtfahrzeuges eine 

automatisierte Einsteuerung der über EUCARIS zu ermittelnden Fahrzeugdaten möglich.  
 

8.1.7 Zoll (ITZBund48) 
Die über ZEVIS angebotenen Dienste zur Kommunikation mit dem Zoll sollten in das 

Verfahren integriert sein. Der Nutzer muss bei Steuerrückständen im Rahmen der 

Vorgangserfassung oder mittels einer vorgelagerten unabhängigen Prüfung49 auf den 

entsprechenden Sachverhalt hingewiesen werden. Des Weiteren sollte die Integration 

des Webservice zur Prüfung der Kontendatenvalidität Bestandteil der neuen 

Softwarelösung sein. 

 

8.2 Einwohnermeldewesen (EWO) 
Das neue Kfz-Verfahren muss es ermöglichen, Daten aus einem 

Einwohnermeldeverfahren über eine geeignete Schnittstelle (z.B. Webservice) zu 

integrieren. Es wird erwartet, dass zum Zwecke der Haltererfassung die entsprechenden 

Personendaten (inkl. Ordnungsmerkmal gem. § 3 Bundesmeldegesetz – BMG) aus dem 

Einwohnermeldeverfahren im Rahmen des Zulassungsvorgangs eingesteuert werden 

können. Davon betroffenen sind alle Zulassungsvorgänge mit einem Halterwechsel bzw. 

einer Neuerfassung. Des Weiteren wäre eine Einsteuerung von EWO-Personendaten im 

Rahmen der unter Kapitel 3.7 beschriebenen Zusatzangaben (z.B. Personendaten zum 

gesetzlichen Vertreter) von enormem Vorteil. 

 

Bei der Personensuche sollte die Möglichkeit bestehen, sämtliche zur eindeutigen 

Identifizierung der gesuchten Person zur Verfügung stehenden Daten (Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Adresse, …) verwenden zu können. Trefferlisten dürfen nur so viele 

Daten enthalten, dass eine Identifizierung möglich wird.  

 

                                            
46

 Registration and Information Agreement 
47 European Car and Driving Licence Information 
48

 Informationstechnikzentrum Bund 
49

 Eine Art Vorabprüfung auf Steuerrückstände in einer separaten Maske 
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Neben dieser aktiven Erfassung von Halterdaten ist ein Abgleich zwischen dem EWO- 

und dem Kfz-Verfahren wünschenswert. In diesem Zusammenhang kann der Zugriff auf 

das Melderegister auf Basis des von der Meldebehörde übermittelten 

Ordnungsmerkmales erfolgen. Während der Bearbeitung sollte bei möglichst allen 

Vorgängen ein Abgleich mit dem Einwohnerdatenbestand durchgeführt werden. Der 

Sachbearbeiter sollte hierbei auf einen etwaigen Wegzug/Umzug oder Todesfall 

hingewiesen werden. Besonders im Rahmen der Anzeigenvorgänge (Kapitel 4.1) ist 

dieser Abgleich von bedeutender Tragweite. 

 

Die dem örtlichen Zuständigkeitsbereich der Zulassungsbehörden zugeordneten 

Meldebehörden setzen unterschiedliche Softwarelösungen zur Führung der 

Melderegister ein. Die Anbindung der Melderegister erfolgt über folgende 

Schnittstellen: 

 

- OK.EWO     AKDB  

- EWO-WebService   KRZN  

- MesoWebService4_1 HSH 

 

8.3 Schnittstelle Kassenautomat 
Es wird vorausgesetzt, dass eine Schnittstelle zu den gängigen 

Kassenautomatenherstellern ein Bestandteil der neuen Softwarelösung ist. 

 

- Hess Multipay 

- CSG Systems 

 

Die Schnittstelle sollte eine Kommunikation zwischen beiden Verfahren gewährleisten. 

Zum einen sollten die Soll-Stellungen an das Gebührenverfahren übermittelt werden 

und zum anderen sollte eine Rückmeldung an das Kfz-Verfahren über den erfolgreichen 

Bezahlprozess zurückgegeben werden. Der Einsatz einer Webservice-Kommunikation 

wäre hier besonders wünschenswert. 

 

8.4 Schnittstelle Gebührensoftware 
Neben einer Schnittstelle zu einem Kassenautomaten, wie unter Kapitel 8.3 

beschrieben, sollte es auch möglich sein, mit einer vorgeschalteten Gebührensoftware 

kommunizieren zu können. Diese Software wird beispielsweise zur Zahlung mittels EC-

Karte direkt am Schalter eingesetzt. Derzeit im Einsatz ist die Software: 

 

- TopCash 

 
8.5 Import Rückstandsdatei 
Das am 21.10.2006  in Kraft getretene Beitreibungserleichterungsgesetz/Kfz-Zulassung 

erlaubt es den Zulassungsbehörden die Zulassung aufgrund offener 

Gebührenrückstände zu verweigern.  
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Das Verfahren muss eine Möglichkeit bieten, per Dateiaustausch Informationen aus 

dem kommunalen Kassenverfahren importieren zu können. Idealerweise gibt die neue 

Kfz-Zulassungssoftware hier ein bestimmtes Datenformat50 vor, welches vom 

kommunalen Kassenverfahren entsprechend gefüllt wird. Diese Rückstandsdatei sollte 

dann, vorzugsweise jobgesteuert, eingelesen werden können.  

 

Bei dieser Fallkonstellation sollte sichergestellt sein, dass die angebotene 

Softwarelösung ihrerseits eine Schnittstelle zur Gebührenrückstandsprüfung bereitstellt, 

über die angeschlossene dezentrale Portale die erforderlichen Prüfungen durchführen 

können. 

 

Eine entsprechende Importfunktion wäre entweder im Wartungs-/ 

Konfigurationsbereich (siehe Kapitel 5.4) oder im Bereich der Vermerke zu einer Person 

ideal aufgehoben (siehe Kapitel 5.2). 

 

8.6 Datenimport für Gewerbetreibende 
Idealerweise bietet die neue Software eine Verfahrensfunktion, über die Dateien mit 

Zulassungsinformationen eingelesen werden können. Das Daten- sowie das Dateiformat 

sollten dabei vom Kfz-Zulassungsverfahren vorgegeben werden. Hersteller, Händler und 

Zulassungsdienste hätten somit die Möglichkeit, die vorliegenden Zulassungsdaten in 

einem vom Fachverfahren interpretierbaren und einlesbaren Format zu erfassen. Der 

Importprozess könnte dann durch einen entsprechend berechtigten Nutzer ausgelöst 

werden. 

 
8.7 HKR Verfahren 
Eine Schnittstellenlösung zur Kommunikation mit den Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesen-Verfahren der einzelnen Kommunen wird vorausgesetzt. Folgende 

Verfahren sollten angesprochen werden können: 

 

- SAP  

- DZBW Kommunalmaster SAP – HIZ Schnittstelle 

- MPS  

- Infoma  

 
8.8 Archivverfahren 
Eine Schnittstelle zur Ablage von Dokumenten in den eingesetzten Archivverfahren 

muss Bestandteil des neuen Kfz-Zulassungsverfahrens sein. Die derzeit eingesetzten 

Archivverfahren sind: 

 

- SAPERION  

- D3 von D.velop  

- Easy Archiv 

                                            
50

 Datensatzbeschreibung 
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- Doxis4 von SER 

 

Es sollte möglich sein, pro Arbeitsplatz aus dem Verfahren, insbesondere aus einem 

Vorgang heraus, eine Archivierung vorliegender Dokumente inklusive eines 

Scanvorgangs zu initiieren (Dezentrale Archivierung). 

 

Es sollte konfigurierbar sein, welche Vorgangsdaten dabei an das Archivsystem 

übergeben werden. Neben Kennzeichen, Vorgangsbezeichnung und Datum, sollten auch 

Halter und Fahrzeugdaten übergeben werden können. 

 

Darüber hinaus wäre die Unterstützung einer direkten Archivierung von aus dem 

Verfahren heraus erzeugten Bescheiden ohne Scanvorgang wünschenswert. 

 

Daneben sollte durch einen geeigneten Mechanismus sichergestellt werden, dass zu 

archivierende Unterlagen auch vorgangsübergreifend als Stapel gesammelt, zu einem 

späteren Zeitpunkt gescannt und an das Archivsystem übergeben werden können 

(Zentrale Archivierung). Eine Differenzierung einzelner Vorgänge innerhalb des Stapels 

könnte dabei anhand eines Barcodes oder 2D-Codes erfolgen, der Referenzdaten wie 

Kennzeichen, ZB II Nummer, Fahrgestellnummer, Vorgangsbezeichnung und/oder 

Datum enthält. Sofern eine lizenzpflichtige Schriftart zur Umsetzung dieser 

Anforderungen erforderlich ist, sollte diese im Lieferumfang enthalten sein. 

 

Beim Einsatz von Barcodes ist zu berücksichtigen, dass Kennzeichen Umlaute enthalten 

können, die nicht als Barcode darstellbar sind.  

 

Weitere Vorgangsdaten wie Halter- und Fahrzeugdaten sollten für eine Zuordnung bei 

einer Archivierung zu einem späteren Zeitpunkt in geeigneter Form vorgehalten werden 

bzw. bereitgestellt werden können. 

 

Beide Varianten - Zentrale wie auch Dezentrale Archivierung - sollten parallel innerhalb 

einer Behörde nutzbar sein 

 
8.9 Prüforganisationen 
Zur Integration von Gutachten gemäß §21 und §19 Abs. 2 StVZO sollten die von 

folgenden Prüforganisationen zur Verfügung gestellten XML-Dateien im Rahmen des 

Zulassungsvorgangs, importiert werden können: 

 

- TÜV Nord Gruppe 

- TÜV Rheinland 

- Dekra 

 

Die von den Prüforganisationen bereitgestellten Zugangsdaten sollten im Verfahren 

hinterlegt werden können. Die Nutzerauthentifizierung am Onlinedienst der jeweiligen 
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Prüforganisation sollte durch das Fachverfahren automatisiert im Hintergrund erfolgen. 

In Problemfällen sollten aussagekräftige Fehlermeldungen ausgegeben werden. 

 

Die eigentliche Integration der Gutachten-Daten sollte eine Art Erfassungshilfe innerhalb 

der Vorgangsbearbeitung darstellen. Der Nutzer sollte, beispielsweise über die Eingabe 

der Gutachtennummer, den Import per XML-Datei auslösen und so die entsprechende 

Vorgangsmaske (Technikdaten) mit den von der Prüforganisation übermittelten Daten 

zum Gutachten befüllen. 

 

Der Import sollte entsprechend protokolliert werden. 

 

8.10 Gewerbeverfahren 
Eine Schnittstelle zur Integration von Daten aus den Gewerberegistern wäre 

wünschenswert. Das derzeit im Bereich der Anwender einheitlich eingesetzte 

Gewerbeverfahren ist das Produkt Migewa der Firma Naviga. 

 

Speziell der Import der Firmenadressdaten wäre hier von großem Vorteil. 

  

8.11 Aufrufanlagensoftware 
Eine Schnittstelle zu folgenden Aufrufanlagen Anbietern wäre äußerst wünschenswert:  

 

- Schauf Aufrufanlagensoftware 

- NetCallUp 

- Aras 

- Elpas 
 

Die Kommunikation mit der Aufrufanlagensoftware sollte es ermöglichen, die über eine 

Internet-Terminverwaltung (siehe Kapitel 7.4) vergebenen Termine direkt in die 

Aufrufanlage einzusteuern. Idealerweise ist sowohl eine Stornierung als auch die 

Anpassung eines Termins möglich und wird entsprechend an die Aufrufanlagensoftware 

gemeldet.  
 

8.12 Schnittstelle Terminverwaltungs-Software 
Idealerweise verfügt das Verfahren über eine Schnittstelle zu einer autonomen 

Terminverwaltungs-Software. Speziell im Hinblick auf die unter Kapitel 7.2 beschriebene 

eGovernment Funktionalität, wäre die Anbindung einer nicht verfahrensgebundenen 

Lösung zur Terminvergabe äußerst wünschenswert. Folgende Produkte sind derzeit im 

Einsatz: 

 

- Tempus 

- NetAppoint  
 

 

 



 
 

November 2016 Leistungsbeschreibung Kfz-Zulassungsverfahren Seite 58 

9 Rahmenbedingungen für die Schulungsleistungen 

Dem Verbund aus ITK Rheinland und KRZN stehen eine ausreichende Anzahl modern 

ausgestatteter Schulungsräume zur Verfügung. 
 

9.1 Zielsetzung 
Die im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Kfz-Zulassungsverfahrens 

verbundenen Qualifizierungsmaßnahmen sollen zielgruppenorientiert über ein 

Multiplikatoren-Konzept durch den Hersteller in den Schulungsräumen der 

Kooperationspartner im CC Verkehrswesen erfolgen. 

 
9.2 Zielgruppen und Inhalte 
Im Zulassungswesen sind im Zusammenhang mit der Qualifizierung mehrere 

Zielgruppen mit unterschiedlichen Schulungsinhalten zu berücksichtigen:  

 

a. RZ-Mitarbeiter/Produktionssteuerung 

b. Fachadministratoren    (siehe Kapitel 5) 

c. Multiplikatoren Zulassungswesen  (siehe Kapitel 3) 

d. Multiplikatoren Halterpflichten  (siehe Kapitel 4) 

 

In den nachfolgenden Ausführungen sind die Schulungsinhalte nur grob skizziert. 

 

Zu a) 

 

In dieser Zielgruppe sind Mitarbeiter des KRZN zusammengefasst. Aufgabe dieser 

Zielgruppe ist die generelle Mandantenpflege, Pflege/Konfiguration 

mandantenübergreifender Verfahrensparameter (z. B. Schlüsseltabellen) sowie die 

Produktionsabwicklung, insb. Durchführung der Datenübermittlung und 

Generierungsläufe (z. B. Tagesabschlüsse, KBA-Ablagenachrichten). 

 

Zu b) 

 

An den Fachadministratorschulungen nehmen Mitarbeiter der jeweiligen Anwender teil. 

Die Teilnehmer dieser Zielgruppe sollen in die Lage versetzt werden, das Kfz-

Zulassungsverfahren für den tagtäglichen Produktionsbetrieb vorzubereiten, sowie nach 

erfolgter Produktivstellung etwaige Änderungen an mandantenspezifischen 

Einstellungen/Parametern selbstständig vornehmen zu können. Vor diesem Hintergrund 

wird unterstellt, dass auch die zu Buchstabe c) und d) vermittelten Kenntnisse inhaltlich 

abgedeckt werden. Zu den über Buchstabe c) und d) hinausgehenden Inhalten gehört z. 

B. die Einrichtung und Pflege von Benutzern (inkl. Rechtevergabe) und Anpassung der 

benötigten Dokument-/Druckvorlagen. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer 

überblickartig die zur Verfügung stehenden Auswertemöglichkeiten, etwaige im 

Lieferumfang enthaltene Standardauswertungen sowie die Bedienung der 

Auswertekomponenten kennen lernen.  



 
 

November 2016 Leistungsbeschreibung Kfz-Zulassungsverfahren Seite 59 

Sofern vorhanden sollte ein Einblick in die Administration der eGovernment 

Komponenten gegeben werden. 

 

Zu c) 

 

Diese Zielgruppe richtet sich an die Multiplikatoren im Zulassungswesen. Der 

Teilnehmerkreis setzt sich aus Sachbearbeitern sämtlicher Anwender/Kunden 

zusammen, die im Anschluss als Multiplikator den hier erlernten Inhalt in den jeweiligen 

Behörden weitergeben. Den Schulungsteilnehmern sollen sämtliche Kenntnisse 

vermittelt werden, die für den tagtäglichen Umgang mit dem neuen Kfz-

Zulassungsverfahren erforderlich sind, um die anfallenden Aufgaben (z. B. 

Publikumsverkehr) erledigen zu können.  

 

Aussagekräftige Schulungsunterlagen bzw. Dokumentationen sollten den hier 

geschulten Multiplikatoren spätestens im Anschluss der Qualifizierungsmaßnahme 

übergeben werden. 

 

Es kann unterstellt werden, dass die Teilnehmer über die erforderliche Fachkunde in der 

zugrunde liegenden Thematik verfügen. 

 

Zu d) 

 

Diese Zielgruppe richtet sich an die Multiplikatoren im Zulassungswesen, welche im 

speziellen mit den Aufgaben der Halterpflichten betraut sind. Der Teilnehmerkreis setzt 

sich aus Sachbearbeitern sämtlicher Anwender/Kunden zusammen, die im Anschluss als 

Multiplikator den hier erlernten Inhalt in den jeweiligen Behörden weitergeben. Den 

Schulungsteilnehmern sollen sämtliche Kenntnisse vermittelt werden, die für den 

täglichen Umgang mit dem neuen Kfz-Zulassungsverfahren erforderlich sind, um die 

anfallenden Aufgaben (z. B. Anzeigenbearbeitung, Wiedervorlagen) erledigen zu 

können.  

 

Aussagekräftige Schulungsunterlagen bzw. Dokumentationen sollten den hier 

geschulten Multiplikatoren spätestens im Anschluss der Qualifizierungsmaßnahme 

übergeben werden. 

 

Es kann unterstellt werden, dass die Teilnehmer über die erforderliche Fachkunde in der 

zugrunde liegenden Thematik verfügen. 

 
9.3 Mengengerüst 
Aufbauend auf die v. g. Zielgruppen kann hinsichtlich der Teilnehmerzahlen insgesamt 

von folgendem Mengengerüst ausgegangen werden: 
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Zielgruppe Teilnehmeranzahl (ca.) 

RZ-Mitarbeiter/Produktionssteuerung 8 

Fachadministratoren 45 

Multiplikatoren Zulassungswesen 50 

Multiplikatoren Halterpflichten 40 

 

Dieses Mengengerüst bezieht sich auf die Gesamtheit der in Kapitel 1.1 aufgeführten 

Zulassungsbehörden.  

 
9.4 Schulungsunterlagen 
Es wird vorausgesetzt, dass im Rahmen der jeweiligen Qualifizierungsmaßnahmen 

zielgruppenorientierte und geeignete Schulungsunterlagen sowie etwaige 

Unterrichtsmaterialien (z. B. Arbeitsblätter, Präsentationen) seitens des Herstellers zur 

Verfügung gestellt werden. Die zur Verfügung gestellten Schulungsunterlagen sollten die 

Schulungsinhalte nachvollziehbar darstellen.  

 
9.5 Dozenten 
Die vom Hersteller bereitgestellten Dozenten müssen geeignet sein, das für den Einsatz 

der Software erforderliche Wissen zu vermitteln. Insofern haben die eingesetzten 

Dozenten sowohl über ausreichende Erfahrungen bezüglich der zugrunde liegenden 

Software und Thematik (Fachkunde) als auch über ausreichende 

Unterrichtserfahrung/Kenntnisse im Bereich der Erwachsenenbildung zu verfügen. 

Ebenso sollte eine ausreichende Anzahl an Dozenten in einem Dozentenpool zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

9.6 Schulungsdaten 
Es ist davon auszugehen, dass die Teilnehmer eines Seminars unterschiedlichen 

Zulassungsbehörden angehören. Es wird daher vorausgesetzt, dass seitens des 

Herstellers ein geeigneter Schulungsdatenbestand mit repräsentativen fiktiven Daten 

bereitgestellt werden kann, anhand dessen die Schulungsmaßnahmen durchgeführt 

werden können. 
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10 Rahmenbedingungen für Zeitplanung und Projektplan 

Die kooperationsweite Einführung (Gesamtfahrzeugbestand von ca. 3,2 Mio. 

Fahrzeugen) eines neuen Kfz-Zulassungsverfahrens muss bis zum 31.12.2017 

abgeschlossen sein.  Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Einhaltung folgender 

Meilensteine Grundlage für die Projektrealisierung und somit auch Grundlage des 

Vertrags: 

 

März-April 2017 Bereitstellung der erforderlichen Softwarekomponenten 

(Fachverfahrensintegration) sowie Einrichtung der 

abnahmefähigen Systemumgebungen im KRZN. Die 

Einrichtung der Systemumgebungen erfolgt auf Basis der im 

Rahmen der verifizierenden Teststellung erfolgten 

Systeminstallation. Bei der Integration der übrigen 

Fachverfahren wird auf die Informationen aus Kapitel 8 

verwiesen. 

 

März-April 2017 Schulung der RZ-Mitarbeiter/Produktionssteuerung (siehe 

auch Kapitel 9.2a) 

 

April-Mai 2017 Beginn der Schulungsmaßnahmen Fachadministrator in den 

Fachämtern und Fach-Multiplikatoren 

 

Mai 2017 Produktionsreife Teststellung inklusive Datenmigration 

  

Ab Juni 2017 1. Produktivstellung eines Mandanten51 

 

Bis Dezember 2017   Produktivstellung der verbleibenden Mandanten 

 

Die v. g. Auflistung beinhaltet eine verbindliche Rahmenplanung der Projektstruktur aus 

Sicht der ITK Rheinland und des KRZN. Diese Planung mündet letztendlich in der 

kooperationsweiten Produktivstellung des neuen Kfz-Zulassungsverfahrens zum 

31.12.2017, wobei bereits zu einem früheren Zeitpunkt (s. o.) ein Mandant in 

Produktion zu bringen ist. Die verbleibenden Mandanten sind spätestens bis zum 

31.12.2017 produktiv zu stellen. Hierbei wird zur Erreichung dieses Ziels eine 

etappenweise Umstellung einzelner Mandanten ab dem II. Quartal 2017, gegenüber 

einer Umstellung der verbleibenden Mandanten zu einem einzigen Stichtag bevorzugt. 

Weiterhin wird bei jeder Produktivstellung (insgesamt 13) eine 

Einführungsunterstützung durch  einen geeigneten Mitarbeiter des Herstellers vor Ort 

vorausgesetzt. 

 

Der Auftragnehmer erstellt gemäß der o.g. verbindlichen Rahmenplanung unverzüglich 

nach Zuschlagserteilung eine entsprechende Feinplanung (Projektplan). Dabei sind die 
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Fachadministratorenschulungen im  Projektplan möglichst frühzeitig zu terminieren. Die 

erfolgreiche Abwicklung der zahlreichen Schulungsmaßnahmen hat entscheidenden 

Einfluss auf die generelle Zielerreichung. Vor diesem Hintergrund hat der 

Auftragnehmer die o.g. verbindliche Rahmenplanung sowie den Projektplan 

einzuhalten. Insoweit muss u.a. insbesondere eine ausreichende Anzahl an Dozenten für 

die Schulungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. 

 

Bezogen auf einen Gesamtbestand von ca. 3,2 Millionen Fahrzeugen ist auf Basis der 

vorstehenden verbindlichen Rahmenplanung ein plausibler und realistischer Grob-

Projektplan im Rahmen der Angebotserstellung vom Bieter auszuarbeiten und mit dem 

Angebot einzureichen. Der Grob-Projektplan muss insbesondere Aussagen zur Ablauf- 

und Terminplanung (insb. vor dem Hintergrund der Schulungsplanungen) beinhalten. 

Aus dem Grob-Projektplan muss erkennbar sein, zu welchem Zeitpunkt die 

Erfassungstätigkeiten bei dem umzustellenden Mandanten einzustellen ist und ab 

welchem Zeitpunkt dieser Mandant mit dem neuen Kfz-Zulassungsverfahren produktiv 

arbeiten kann. 

Sofern seitens des CC Verkehrswesen temporär zusätzliche Ressourcen (z. B. mehr als 

die „zugesagten“ Schulungsräume) zur Verfügung gestellt werden müssten, um das 

Projektziel erreichen zu können, ist hierauf besonders hinzuweisen. Erfolgskritische 

Faktoren (Puffer, kritischer Pfad) sind in dem Grob-Projektplan aufzuzeigen.  
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11 DV spezifische Anforderungen 

Es wird ein modernes und zukunftsweisendes Verfahren gefordert, sowohl in Bezug auf 

die Benutzerschnittstelle als auch in Bezug auf die zugrunde liegende Systemtechnik. 

Das Verfahren sollte sich problemlos in die vorhandene Systeminfrastruktur des KRZN 

und der angeschlossenen Behörden einbinden lassen. Zur Beurteilung, ob ein Verfahren 

diesen Anforderungen genügt, werden nachfolgende DV-spezifischen Anforderungen an 

das Verfahren gestellt. 
 

11.1 Dateninkonsistenzen 
Es ist durch geeignete DV-spezifische Mechanismen sicherzustellen, dass keine 

Dateninkonsistenzen im Verfahren entstehen können. In diesem Zusammenhang gilt es 

zu verhindern, dass sich im Rahmen der Veränderung von Daten mehrere am System 

angemeldete Benutzer gegenseitig die Daten überschreiben. Ebenso ist auszuschließen, 

dass ein am System angemeldeter Benutzer im Rahmen der Vorgangsbearbeitung Daten 

verändern möchte, jedoch die für die Entscheidung relevanten Daten zwischenzeitlich, 

also während der Dialogverarbeitung, von einem anderen Benutzer geändert werden 

können. Die Sicherstellung der Datenkonsistenz sollte nach Möglichkeit nicht darin 

bestehen, dass während der Sachbearbeitung der komplette Fall für alle übrigen 

Sachbearbeiter gesperrt ist. Im Besonderen sei hier noch auf den Umstand der 

eGovernment Module hingewiesen (siehe Kapitel 7). Hier ist es von größter Wichtigkeit, 

dass im Internet reservierte Kennzeichen, ob nun im Rahmen einer 

Wunschkennzeichenreservierung oder bei der Datenvorerfassung, auch im 

Hauptverfahren gesperrt sind. Es darf keinesfalls zu Doppelvergaben eines Kennzeichens 

kommen. 

 

Es ist jedoch zu gewährleisten, dass ein lesender Zugriff (Auskunft) auf die im Verfahren 

gespeicherten Daten jederzeit möglich ist.  

 

11.2 Mechanismen zur Sicherung der Datenintegrität 
Das Verfahren sollte Korrekturmechanismen zur Verfügung stellen, die es ermöglichen 

bekannte Fehlertypen zu bearbeiten. Gerade im Hinblick auf die Kommunikation mit 

dem KBA sind gleichgelagerte Fehlerkonstellationen52 alltäglich und sollten mit einem 

Mindestmaß an Aufwand behoben werden können. Idealerweise existiert hierzu ein 

eigenständiger Dialog, der Fehler kategorisiert und entsprechende Lösungsroutinen, 

auch zur Massenkorrektur gleichgelagerter Fehler, anbietet.  

 

Weiterhin wäre eine Verfahrensfunktion, die es ermöglicht, einen fehlerhaften 

Datensatz ohne Programmierkenntnisse (z.B. SQL) zu korrigieren, äußerst 

wünschenswert. Losgelöst von der Sachbearbeitungsebene sollten hier möglichst alle 

Vorgangs-, Fahrzeug- und sonstige Daten angezeigt und angepasst werden können. 

Auch wenn die sonstigen Plausibilitätsprüfungen hier nicht gelten, sollte der Nutzer auf 

unlogische Eingaben und Dateninkonsistenzen hingewiesen werden. 
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Änderungen in diesem Verfahrensbereich müssen protokolliert werden. 

 
11.3 Informationsdarstellung und Grundsätze der Dialoggestaltung 
Die für den Bereich Software-Ergonomie relevanten Teile von DIN EN ISO 9241-110 

(Grundsätze der Dialoggestaltung) definieren die ergonomischen Anforderungen für die 

Benutzung von Bildschirmgeräten, die für Bürotätigkeiten verwendet werden. Die im 

vorgenannten internationalen Standard zusammengefassten Grundsätze zur 

Dialoggestaltung und Informationsdarstellung müssen erfüllt sein. Zu den Grundsätzen 

der Dialoggestaltung gehören: 

 

1. Aufgabenangemessenheit 

2. Selbstbeschreibungsfähigkeit 

3. Steuerbarkeit 

4. Erwartungskonformität 

5. Fehlertoleranz 

6. Individualisierbarkeit 

7. Lernförderlichkeit 

 

Zusätzlich werden auch Anforderungen an die Barrierefreiheit (Accessibility) gestellt. 
 

11.3.1 Aufgabenangemessenheit 
Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer unterstützt, seine 

Arbeitsaufgabe effektiv und effizient zu erledigen. 

 

Effektivität = Die Genauigkeit und Vollständigkeit, mit der Benutzer ein 

bestimmtes Ziel erreichen. 

Effizienz  = Der im Verhältnis zur Genauigkeit und Vollständigkeit eingesetzte 

Aufwand, mit dem Benutzer ein bestimmtes Ziel erreichen. 

 
11.3.2 Selbstbeschreibungsfähigkeit 
Ein Dialog ist dann selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch 

Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf 

Anfrage erklärt wird. 

 
11.3.3 Steuerbarkeit 
Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten 

sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist. 
 

11.3.4 Erwartungskonformität 
Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des 

Benutzers entspricht, z.B. seinen Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, seiner Ausbildung 

und seiner Erfahrung sowie den allgemein anerkannten Konventionen. 
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11.3.5 Fehlertoleranz 
Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar 

fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand 

seitens des Benutzers erreicht werden kann. 

 
11.3.6 Individualisierbarkeit 
Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an die 

Erfordernisse der Arbeitsaufgabe sowie an die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben 

des Benutzers zulässt53. 

 

11.3.7 Lernförderlichkeit 
Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen des Dialogsystems 

unterstützt und anleitet. 

 
11.3.8 Barrierefreiheit (Accessibility) 
Das neue Kfz-Zulassungsverfahren sollte „barrierefrei“ sein, so dass unter Zuhilfenahme 

von geeigneter Hilfsmittelsoftware (z. B. Screenreader) eine Bedienung der 

angebotenen Softwarelösung möglich ist. Anwendungsprogramme können über 

Schnittstellen grundsätzlich Informationen an Screenreader weiterleiten oder sich 

modernen Standard-Klassenbibliotheken bedienen, die diese Accessibility-Schnittstellen 

in ihren Basisklassen implementieren. Alternativ steht Anwendungsentwicklern die 

Möglichkeit offen, selber Accessibility-Server-Implementierungen zu erzeugen. 

 

Für beide v. g. Schnittstellen stehen Tester-Applikationen zur Verfügung, die unabhängig 

von der Implementierung in einem Screenreader die programmatische Accessibility 

einer Anwendung verifizieren können. 

 

Daneben sind noch folgende Anforderungen im Rahmen der „Barrierefreiheit“ zu 

berücksichtigen. 

 

Beim Einsatz von Farben und Symbolen sollte es auch einen textuellen Alternativzugang 

geben, um z. B. den Zustand eines Datensatzes zu beschreiben. Dies kann z. B. per 

Programmierschnittstelle (MSAA) oder einen entsprechenden Hinweis in der Statuszeile 

realisiert sein. 

 

Eine temporäre bzw. kurzzeitige Darstellung von Meldungen (z. B. Warnhinweise), die 

selbständig wieder verschwinden, sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Alternativ 

sollte die Konfigurationsmöglichkeit bestehen, das automatische Verschwinden 

derartiger Meldungen zu unterbinden. 
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 Anmerkung: Obwohl es in vielen Fällen sehr wünschenswert ist, dem Benutzer angepasste Dialogfunktionen zur Verfügung zu stellen, ist dies 

kein Ersatz für ergonomisch gestaltete Dialoge. Außerdem soll das Anpassen von Dialogfunktionen nur innerhalb bestimmter Grenzen möglich 
sein, so dass Änderungen keine Beeinträchtigungen des Benutzers hervorrufen können (z.B. unannehmbare Lautstärken durch vom Benutzer 
eingestellte akustische Rückmeldungen). 
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Die Zusammenstellung von Informationen in einer Bildschirmmaske, die nur in einer 

„geografischen“ Anordnung auf dem Bildschirm einen Sinn ergeben, sollte dahingehend 

erweitert sein, dass bei der räumlichen Gruppierung der Controls zusätzlich die 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe auslesbar ist54.  

 

11.4 Datenschutz 
Im Zulassungswesen werden tagtäglich personenbezogene Daten verarbeitet. Die 

Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich nach den 

einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften.  

 

Öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, müssen einen internen 

Beauftragten für den Datenschutz bestellen. Die Aufgaben und Befugnisse des 

Beauftragten ergeben sich aus § 32a DSG NRW. Hierzu gehören u. a. die Durchführung 

der Vorabkontrolle sowie die Führung eines Verfahrensverzeichnisses. 

 

Vor der Entscheidung über den Einsatz eines automatisierten Verfahrens sind im 

Rahmen der Vorabkontrolle (§ 10 Abs. 3 DSG NRW) auf der Grundlage eines zu 

dokumentierenden Sicherheitskonzepts alle zu treffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zu ermitteln, die geeignet sind zu gewährleisten, dass 

die datenschutzrechtlichen Belange (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 

Authentizität, Revisionsfähigkeit, Transparenz) eingehalten werden. Verfahren dürfen 

nur eingesetzt werden, wenn Gefahren für das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmungsrecht nicht bestehen oder durch die v. g. Maßnahmen verhindert 

werden können.  

 

Dem Beauftragten ist die Beschreibung aller automatisiert geführten Verfahren, in 

denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, mit den datenschutzrechtlich 

vorgesehen Angaben (z. B. begründetes Ergebnis der Vorabkontrolle) vorzulegen, um 

diese in das Verfahrensverzeichnis aufnehmen zu können. 

 

Es wird erwartet, dass sämtliche Maßnahmen zur Unterstützung der Vorabkontrolle 

durch den Beauftragten durchgeführt werden. Insbesondere sind die im 

Verfahrensverzeichnis aufzunehmenden verfahrensbezogenen Angaben zur Verfügung 

zu stellen (vgl. § 8 DSG NRW). 

 

11.5 Systemtechnische Anforderungen 
Das Verfahren soll für die angeschlossenen Anwender zentral im KRZN betrieben 

werden. Dies bedingt eine Reihe Voraussetzungen, die diesen zentralen Betrieb erst 

möglich und wirtschaftlich machen. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der 

Notwendigkeit, vorhandene Hard- und Software optimal auszunutzen und dem 

vorhandenen personellen Know-how. Diese Kriterien haben unmittelbar Auswirkungen 

                                            
54 Anmerkung: Blinde können keine oder nur sehr mühsam Informationen über die räumliche Anordnung von Informationen 
erlangen. 
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auf die Betriebskosten und spielen daher neben den Kosten für das Verfahren eine 

wesentliche Rolle. 

 

Die weiteren (system-) technischen Rahmenbedingungen sind in Kapitel 12 genauer 

beschrieben. 

 
11.6 Dokumentationen 
Neben den im Verfahren vorhandenen Hilfefunktionen (Onlinehilfe o. ä.) werden auch 

ausführliche und vollständige, d. h. alle Verfahrenszweige/-module betreffende, 

Dokumentationen in deutscher Sprache gefordert. Die Dokumentationen sollten in einer 

gebräuchlichen elektronischen Form (z. B. PDF-, RTF-, HTML-Format, nicht jedoch Flash) 

vorliegen. Vervielfältigungen zum Zwecke der Weitergabe an alle Benutzer dürfen nicht 

ausgeschlossen sein. 

  

Inhaltlich sollten die Dokumentationen folgende Personenkreise abdecken: 

 

• Sachbearbeiter (Bedienungshandbuch) 

• Verfahrensadministratoren/Produktionssteuerer (Bedienungshandbuch) 

• Fachadministratoren (Systemhandbuch) 

 

Die Handbücher sind verständlich, ggf. mit Beispielen unter Verwendung von 

Bildschirmabbildungen oder Schaubildern, aufzubauen. Die 

Dokumentationen/Handbücher werden bei Änderungen und Ergänzungen des 

Verfahrens fortlaufend zur Verfügung gestellt. Es muss sichergestellt sein, dass zur 

jeweils eingesetzten Programmversion eine zugehörige Dokumentation vorhanden ist. 

Für die Bereitstellung der Dokumentationen fallen keine separaten Kosten an. 

 
11.7 Benutzerhotline und Onlinesupport-Tool 
Bezüglich des Supports kann von folgenden Rahmenbedingungen ausgegangen werden:  

Das CC Verkehrswesen übernimmt im Zusammenhang mit dem Kfz-Zulassungsverfahren 

den First- und Second-Level-Support. Dies bedeutet, dass das CCV eine Hotline zu 

Fragen hinsichtlich Korrekturen und eventueller Umgehungsmöglichkeiten erkannter 

Fehler oder Betriebsstörungen der Software anbietet. Die jeweiligen 

Behördenmitarbeiter wenden sich ausschließlich an das CC Verkehrswesen und werden 

vollumfänglich durch dieses betreut. Die dort eingegangenen Fragen und 

Problemmeldungen werden, sofern diese nach einer Prüfung den eigenen 

Verantwortungsbereich überschreitet, einer vom Verfahrenshersteller benannten Stelle 

(Hotline, Onlinesupport-Tool) gemeldet.  

 

Es wird vorausgesetzt, dass der Hersteller des Verfahrens eine Benutzerhotline anbietet. 

Mit der Hotline kann per Telefon, Mail, Fax o. ä. Kontakt aufgenommen werden.  

 



 
 

November 2016 Leistungsbeschreibung Kfz-Zulassungsverfahren Seite 68 

Gemeldete Problemfälle sollten mit einer Bearbeitungsnummer versehen werden. Über 

die Bearbeitungsnummer kann der Sachstand zur Problembearbeitung abgerufen 

werden. Es wäre wünschenswert, wenn die zu neuen Programmversionen verfügbare 

Dokumentation unter Benennung der Bearbeitungsnummer Aufschluss über die mit der 

neuen Version behobenen Fehler gäbe. 

 

Des Weiteren stellt der Anbieter ein Onlinesupport-Tool zur Verfügung, über welches 

der aktuelle Sachstand zu allen Supportanfragen erkennbar ist. Sowohl offene als auch 

gelöste Anfragen können hier übersichtlich mit Status, Eingangsdatum, 

Fehlerbeschreibung und Lösungsansätzen dargestellt sein.  

 

Falls logische Inkonsistenzen auftreten, die aufgrund bekannter und gemeldeter 

Probleme entstanden sind, umfasst der Support auch die volle, unentgeltliche 

Unterstützung bei der vollständigen Bereinigung der betroffenen Daten (örtlich und 

zentral). 

 

11.8 Kunden-Anforderungsmanagement und Anwendertreffen 
Es wird an dieser Stelle gewünscht, dass der Hersteller des Verfahrens ein Interesse an 

einer langfristigen Geschäftsbeziehung mit seinen Kunden hegt. Von zentraler 

Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Kundenzufriedenheit, die wiederum nur 

dann bejaht werden wird, wenn es dem Hersteller gelingt, die Bedürfnisse der Kunden 

in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 

 

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass der Hersteller des Verfahrens ein 

geeignetes Kunden-Anforderungsmanagement für das hier zugrunde liegende Verfahren 

in seinem Unternehmen etabliert hat. Es wäre daher von Vorteil, wenn der Hersteller 

des Verfahrens die Möglichkeit bietet, Kundenanforderungen und –bedürfnisse 

kanalisiert zu übermitteln und das Ergebnis der daraufhin vom Hersteller zu 

betreibenden Anforderungsanalyse und –bewertung der anfordernden Person mitteilt. 

Anforderungen sollten hierzu mit einer Referenznummer versehen werden, die 

wiederum Update-Anleitungen o. ä. einzelner Versionsstände entnommen werden 

können.  

 

Es wird die Bereitschaft seitens des Herstellers erwartet, dass ein Vertreter des 

Herstellers bei Bedarf an mindestens einem der CC Verkehrswesen Anwendertreffen im 

Jahr teilnimmt. In diesem Gremium werden die im Zusammenhang mit dem Kfz-

Verfahren relevanten Belange besprochen. Mitglieder des Gremiums sind Vertreter 

einzelner Zulassungsbehörden sowie Vertreter des KRZN und der ITK Rheinland. Für die 

Teilnahme werden seitens des Herstellers keine zusätzlichen Kosten in Rechnung 

gestellt.  

 

Es wird erwartet, dass Vertreter des CC Verkehrswesens an dem vom Hersteller 

veranstalteten Anwendertreffen teilnehmen können. Für die Teilnahme an den 

Anwendertreffen werden keine Teilnahmegebühren in Rechnung gestellt. 
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12 Technische Rahmenbedingungen 

Das KRZN besitzt ein Sicherheitskonzept nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz. 

Den daraus resultierenden Anforderungen muss ein neues Kfz-Zulassungsverfahren 

nachkommen. Der Anbieter erklärt seine Bereitschaft zur Mitwirkung an der 

Sicherstellung dieses Standards. Daher sollte der Anbieter geeignete, gemeinsam mit 

dem KRZN auf die umgesetzten Prozesse hin anzupassende, Basisdokumente 

bereitstellen. 
 

12.1 Mengengerüst 
Grundlage für die technischen Rahmenbedingungen ist das folgende Mengengerüst: 

 

Betreute Mandanten: 13 Zulassungsbehörden 

Betreute Arbeitsplätze: mindestens 550 in der Sachbearbeitung 

Umgebungen: Produktionsumgebung, QS- Umgebung, Test- / 

Entwicklungsumgebung 

 

In der Produktionsumgebung befinden sich die produktiven Daten. Die QS- Umgebung 

dient der Qualitätssicherung. Die Test- / Entwicklungsumgebung dient der Wartung, 

Pflege und Weiterentwicklung. 

 

12.2 Zentraler Betrieb 
Die Software für das Kfz-Zulassungswesen soll zentral im KRZN eingesetzt werden. Die 

benötigten Datenbank- und Applikations-Server haben ihren Standort im KRZN.  

Zu einem zentralem Betrieb gehören u.a.: 

• Bereitstellung und Überwachung der Serverhardware bzw. virtueller Server 

• Durchführen und Überwachung der Datensicherung 

• Durchführen und Überwachen von Batch-Läufen 

• Durchführung und Überwachung des Datenaustauschs mit anderen Verfahren 

• Bereitstellung der Kommunikationsverbindungen für den Datenaustausch mit 

externen Organisationseinheiten 

• Pflege und Updates der Betriebs- und Anwendungssoftware 

• Organisation von Produktions-, QS- und Test- / Entwicklungsumgebung 

• Unterstützung der Mandanten 

 

12.3 Netzwerkstruktur 
Ein zentral betriebenes Verfahren muss sich in die aktuelle Weitverkehrsinfrastruktur 

(WAN), das Primärnetz des KRZN, integrieren. Die WAN-Verbindungen sind nicht mit 

den Spezifikationen der lokalen Netzwerke (LAN) zu vergleichen und haben deshalb 

grundlegende Anforderungen an das Kommunikationsdesign der Anwendungen. 

 

Das WAN des KRZN besteht aus einer Kombination von unterschiedlichen WAN-

Technologien. Werden für die Anbindung der Kommunalverwaltungen Clearchannel 
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SDH und ATM-DSL Verbindungen genutzt, stehen für die Verbindung der nachgelagerten 

Lokationen (Bauhöfe, Feuerwehren, Außenstellen usw.), im so genannten Sekundärnetz, 

die DSL Konsumerprodukte der Telekom zur Verfügung. Diese Endkundenprodukte 

unterscheiden sich nochmals durch Übertragungsqualität und Verfügbarkeit von den 

hochwertigen Leitungen im Primärnetz. 

 

Diese Topologie hat teilweise ein sehr heterogenes Übertragungsprofil zur Folge, die 

eine Anwendung durch hohe Flexibilität und Stabilität bei der Datenübertragung 

ausgleichen muss. 

 

Latenzzeiten und Delay 
Neben den Restriktionen bei der Übertragung von großen Datenmengen ist auch die Art 

und Weise der Kommunikation zwischen Client und Server zu berücksichtigen. So ist die 

Verweildauer eines IP-Paketes bei einer WAN-Übertragung bedingt durch Router, IPSec, 

NAT, Priorisierung um den Faktor 100-1.000-mal größer, als dies bei reiner LAN-

Kommunikation der Fall wäre.   

LAN: Delay zwischen Client und Server = 0,02 ms  

 

WAN: Delay zwischen Client und Server <= 3 ms 
Bei LAN-Lösungen ist der Einfluss des Leitungsdelays vernachlässigbar klein. Bei 

Übertragung der gleichen Kommunikationsstruktur über eine WAN-Lösung macht sich 

dies dann in der Anwendung bemerkbar, wenn es sich um bestätigungsintensive 

Kommunikation zwischen dem Client und dem Server handelt. In der weitgespannten 

WAN Umgebung des KRZN ist also eine Kommunikation mit niedriger Bandbreite, 

geringen Lastspitzen und einer geringen Bestätigungsrate im Netzwerkprotokoll 

unabdingbar. 

 

IP- und Domainkonzept 
Innerhalb des WAN und der angeschlossenen LAN-Strukturen wird ein privates IP-

Adresskonzept verwandt. Alle Kommunalverwaltungen verfügen über einen Class-B 

Adressraum aus dem 10er Adressbereich. Direkte Kommunikation zu öffentlichen IP-

Adressen ist nur Mittels NAT über das KRZN möglich.  

 

Bei Überschneidungen in den Adresskonzepten im Zusammenhang mit dem Anschluss 

neuer Kunden und Anwender werden NAT-Pools eingesetzt, die eine Beibehaltung der 

jeweiligen Strukturen ermöglichen. An das IP-Konzept angelehnt existiert ein 

durchgängiges Domainkonzept für die Kommunalverwaltungen.  

 

Das vorhandene WAN (Niederrheinnetz) ist wie folgt strukturiert: 
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Grundsätzlich ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen, dass alle angebotenen 

Funktionalitäten der Anwendung einwandfrei und ohne Einschränkungen in der 

Infrastruktur des KRZN und seiner Anwender betrieben werden kann. Dies gilt sowohl 

für die LAN- als auch für die WAN-Topologien. 

 

Sollten zusätzliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Netzwerktopologie 

existieren, die über die aktuellen verfügbaren Kapazitäten hinausgehen, muss dies 

unbedingt innerhalb des Angebotes aufgezeigt werden. 

 

12.4 Internetkommunikation und –dienste 
Kein Anwender verfügt über einen eigenen Zugang zum Internet. Alle Internetdienste 

werden zentral durch das KRZN zur Verfügung gestellt. Die klassischen 

Kommunikationsbeziehungen wie Mail, Internetrecherche (http, https), Filetransfer (ftp) 

usw. werden über Proxy-Systeme ermöglicht. Der Mailverkehr wird zentral über SPAM- 

und Antivirenfilter geleitet, bevor er auf die dezentralen Mailsysteme verteilt wird. 

 

Direkte ausgehende NAT Verbindungen zu Servern im Internet unterliegen strengen 

Auflagen und müssen einzeln auf den zentralen Sicherheitssystemen freigeschaltet 

werden. Eingehende NAT Verbindungen sind nicht gestattet. 

 

Dienste (z.B. http-Server), die für andere Internetnutzer weltweit zur Verfügung gestellt 

werden, sind in einer DMZ des KRZN zu installieren. Die Kommunikationsbeziehungen 

sind vor der Installation dem Datenschutzbeauftragten und den Fachpersonal des KRZN 
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mitzuteilen. Die Vergabe der öffentlichen IP-Adressen und die Freischaltung erfolgt 

durch das KRZN. 

 

12.5 3-Schichten Architektur 
Als Struktur für die Anwendung wird eine 3-Schichten Architektur gefordert. Eine 3-

Schichten Architektur besteht aus einer Datenbankschicht, der Applikationsserver-

Schicht (inklusive der Geschäftslogik) und der Client-Ebene, die überwiegend der 

Präsentation der Daten dient. 

 

Eine terminalbasierte 2-Schichten Architektur wird als 3-Schichten Architektur gewertet, 

solange die unter 12.7, 12.9 und 12.12 genannten weiteren Voraussetzungen gegeben 

sind. 

 

12.6 Datenbanksystem 
Das KRZN setzt die folgenden relationalen Datenbanksysteme ein: 

 

• Oracle Database (aktuell in der Version 11g) als Single-Server oder im Cluster-

Verbund mit Oracle Real Application Cluster 

• Microsoft SQL Server (aktuell in der Version 2014) 

• IBM DB2 für z/OS (aktuell in der Version aktuell in der Version 10.1, zukünftig 

11.1) 

• PostgreSQL (aktuell in der Version 9.4, zukünftig 9.5) 

• MariaDB (aktuell in der Version 10.1 – kompatibel mit MySQL 5.6 und 5.7) 

 

Das Anlegen der Datenbankstruktur (mittels SQL-DDL- und DCL-Kommandos) sollte über 

Installationsskripte erfolgen. Andere Installationsmethoden (z.B. Installation mittels 

Datenbank Dump) entsprechen nicht den Sicherheitsbestimmungen des KRZN. 

 

Eine Produktionsumgebung wird nur an Hand von vorliegenden Installationsanleitungen 

und -skripten erstellt. Gesetzliche Rahmenbedingungen müssen für das 

Produktionshandbuch spezifiziert werden. Aufgabe des Auftragnehmers ist die 

Bereitstellung von entsprechenden Skripten zur Datenpflege. Dies gilt insbesondere für 

Bereinigungsskripte z.B. zum Löschen von Daten in Datenbanken und Filesystemen. 

 

Das Aufbauen einer Datenbankverbindung erfolgt bei Verwendung einer Oracle-

Datenbank mittels LDAP-Verzeichnisdienst. Bei den übrigen RDBMS ist ein geeigneter 

nativer Client zu wählen. 

 

Kommt eine Oracle-Datenbank zum Einsatz, sollte das Verfahren auf die Verwendung 

von Optionen verzichten, die nur in der Enterprise-Edition verwendet werden können. 

Muss jedoch in Ausnahmefällen auf Optionen der Enterprise-Edition zugegriffen 

werden, ist dies durch den Bieter anzugeben. 
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Gemäß den Richtlinien im IT-Grundschutzmodul M 2.134 des BSI ist folgendes zu 

beachten: 

 

SQL-Anfragen sollten exakt und explizit in Anlehnung an das DB-Modell formuliert 

werden. Dabei sollten alle erfragten Felder explizit angegeben und der "*"-Operator 

vermieden werden. Eine Anwendung sollte nach jeder SQL-Anweisung den Fehlerstatus 

prüfen, so dass die Anwendung so früh wie möglich auf eingetretene Fehler reagieren 

kann. 

 

Darüber hinaus sind folgende Richtlinien beim Umgang mit Datenbankverbindungen zu 

beachten (vgl. IT-Grundschutzmodul M 2.129 des BSI): 

 

• Der Zugriff auf die Datenbank durch die Anwendungen erfolgt über 

eingeschränkte Datenbank-Benutzer. Es werden für jedes Datenbankobjekt 

lediglich die Rechte vergeben, die für die Anwendung zwingend erforderlich sind.

  

• Anwendungen sollten einen restriktiven Zugriff auf die Daten unterstützen, d. h. 

in Abhängigkeit der Benutzer-Kennung und der Gruppenzugehörigkeit sollten nur 

diejenigen Funktionalitäten und Daten zur Verfügung gestellt werden, die ein 

Benutzer für die Ausführung seiner Aufgaben benötigt. 

• Es sollte eine logische Zuordnung der Datenbankobjekte, also der Tabellen, 

Indizes, Datenbankprozeduren, etc., zu den Anwendungen erfolgen, die diese 

Objekte benutzen. 

• Im allgemeinen ist es nur dem Besitzer eines Datenbankobjektes erlaubt, Zugriffs-

berechtigungen an andere Benutzer weiterzugeben 

 

Ergänzend zu den Richtlinien des BSI gelten im KRZN die folgenden Anforderungen an 

eine Datenbankverbindung: 

 

• Falls Transaktionen erforderlich sind, muss das Auto-Commit-Feature für die 

Dauer der Transaktion deaktiviert werden, zudem muss die Transaktion zwingend 

durch ein "COMMIT" oder "ROLLBACK" abgeschlossen werden.  

• Grundsätzlich sollen Prepared Statements verwendet werden. Ausnahmen sind 

nur in besonderen Fällen erlaubt, z.B. wenn komplexe Suchanfragen die 

dynamische Zusammenstellung der SQL-Statements erfordern.  

Eine Datenbankverbindung soll von einer Anwendung nur für die Dauer des 

Gebrauchs offen gehalten und danach wieder korrekt beendet werden. Zusätzlich 

sorgt die Anwendung z.B. durch das Senden von Keep-Alive-Paketen für das 

Offenhalten einer Verbindung. 
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Es sind die im IT-Grundschutzkatalog des BSI, Modul M 2.80 formulierten 

Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Wenn mit der Anwendung personenbezogene 

Daten verarbeitet werden sollen, sind über die im Modul M 2.80 genannten 

Sicherheitsfunktionen hinaus zusätzliche spezielle technische Anforderungen zu stellen, 

um den Datenschutzbestimmungen genügen zu können. 

 

12.7 Applikationsserver 
Die eingesetzten Applikationsserver müssen unter den MS Windows (ab Version 2008), 

Linux Ubuntu (in einer aktuellen LTS Version) oder SUSE Linux Enterprise Server (ab 

Version 12) laufen. 

 

Auf der Ebene der Applikationsserver wird sowohl eine vertikale als auch eine 

horizontale Skalierbarkeit erwartet.  

 

Die vertikale Skalierbarkeit besteht darin, dass eingesetzte Applikationsserver in ihrer 

Leistung wachsen können, um erhöhte Benutzerzahlen oder den wachsenden 

Leistungsbedarf der Anwendung abdecken zu können. Die angebotene Lösung darf also 

im Rahmen des genannten Mengengerüstes die zu Grunde liegende Hardware und 

Betriebssoftware-Architektur bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit auslasten. 

 

Unter horizontaler Skalierbarkeit wird der Einsatz mehrerer Applikationsserver 

verstanden. Das KRZN erwartet darüber hinaus, dass die horizontale Skalierbarkeit auch 

Ausfallsituationen einzelner Applikationsserver abdeckt. Die Clients sollen sich bei einer 

erneuten Anmeldung sofort auf einen verfügbaren Applikationsserver verbinden 

können. Dies gilt für alle Clients bei allen Mandanten. Eine Skalierbarkeit nur auf Ebene 

eines Mandanten ist nicht erwünscht. 

 

Eine Virtualisierung der Anwendung unter VMware vSphere 6 wird gewünscht. Daher 

wird eine Ressourcen schonende Anwendung erwartet. Dies gilt insbesondere für die 

Hauptspeicher- oder CPU- Anforderungen. 

 

12.8 Webserver 
Für Webserver setzt das KRZN bevorzugt eine Kombination aus Linux Enterprise Server 

(ab Version 12) bzw. Ubuntu (in einer aktuellen LTS Version) und Apache ein. Die 

einzusetzenden Software-Produkte auf den Webservern sollten die oben aufgeführten 

Betriebssysteme unterstützen. 

 

Daneben wird auch der Microsoft Internet Information Server (IIS) unterstützt. Sollte 

der IIS zum Einsatz kommen, sind alle notwendigen Module zum Betrieb zu beschreiben. 

 

Im Produktionsumfeld sollte das Debugging deaktiviert werden.  
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12.9 Mandantenfähigkeit 
Die Anforderung der Mandantenfähigkeit umfasst im Rahmen dieser Ausschreibung 

folgende Kriterien: 

 

• Mehrere Mandanten (Kommunen, Eigenbetriebe, Einrichtungen usw.) können das 

System und die darunter liegende Datenbank gleichzeitig nutzen.  

• Die Daten aller Mandanten werden pro Umgebung in einer Datenbank vorgehalten. 

• Es gibt keine mandantenspezifischen Applikationsserver. 

• Die Mitarbeiter eines Mandanten können nur die Daten dieses Mandanten sehen 

und bearbeiten. 

• Für Batch-Prozesse werden bei Bedarf Gesamtverarbeitungen mit 

Mandantenwechsel angeboten 

• Datensicherung und Wiederherstellung sind nicht nur für die Gesamtdatenbestände 

sondern auch mandantenspezifisch möglich. 

• Während ein Batch-Prozess mit schreibenden Zugriffen auf Stammdaten für einen 

Mandanten läuft, muss die Online-Verarbeitung für diesen Mandanten gesperrt 

werden können, für die anderen Mandanten muss die Online-Verarbeitung in dieser 

Zeit möglich sein. 

 

12.10 Client-Software 
Aufgrund der beschriebenen Netzwerkstruktur und der bei Anwendern vorhandenen IT-

Landschaft gibt es weit reichende Anforderungen an die Clientsoftware. 

 

Grundsätzlich soll die Clientsoftware auf der zentralen Citrix Farm im KRZN betrieben 

werden. Demzufolge muss die Anwendung unter Citrix ab XenApp 6.5 lauffähig sein. 

 

Sollte die Clientanwendung nicht unter Citrix betrieben werden können, müssen 

folgende Punkte erfüllt werden: 

 

• Die Client-Software darf zum Applikations-Server eine maximale Bandbreite von 20 

Kbit/s nicht überschreiten. Die Kommunikation darf kein deutliches Missverhältnis 

zwischen Protokoll- und Nutzdaten aufweisen. Ein Protokolloverhead von > 30% des 

Gesamtvolumens wird hier schon als kritisch betrachtet. Die einzelnen Datenpakete 

sollten optimal genutzt werden, um die optimale Performance der Applikation zu 

gewährleisten. Die Anwendung sollte in allen wichtigen Dialog-Funktionen hinter 

einer 64 Kbit/s ISDN Verbindung noch flüssig laufen. 

• Die Client-Software muss mit den gängigen Softwareverteil-Programmen 

automatisiert installierbar sein. Das KRZN bevorzugt hier OPSI. 

• Die Client-Software muss ein automatisiertes Update mit Benutzer-Rechten 

unterstützen. Dabei muss der Quellserver für das Update auch an verschiedenen 

Standorten  dezentral stehen können, da ansonsten das oben beschriebene Netz bei 

Massenupdates an seine Grenzen geraten kann. 
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• Die Client-Software muss unter MS Windows 7 und MS Windows 10 LTSB lauffähig 

sein 

• Die Kommunikation zwischen Clientsoftware und Applikationsserver sollte 

verschlüsselt stattfinden. 

 

Die Berechtigung zum Zugriff der Client-Software auf die zentrale Umgebung muss 

unabhängig von dezentralen Authentifizierungskonzepten der Anwender geregelt 

werden können. 

 

12.11 Benutzerverwaltung 
Wünschenswert ist eine Authentifizierung gegen eine zentrale Benutzerverwaltung, 

vorzugsweise dem Active Directory von Microsoft. Die Kommunikation zum zentralen 

Verzeichnisdienst muss verschlüsselt erfolgen. Eine Gruppenverwaltung über den 

Verzeichnisdienst ist wünschenswert. 

 

Bei technischen Usern muss das Passwort nachträglich änderbar sein. Passwörter in 

Konfigurationsdateien oder Datenbanken müssen verschlüsselt abgelegt werden. 

 

12.12 Fileablage 
Benötigt die Anwendung eine zentrale Fileablage, muss der Hersteller für eine 

konsistente Sicherung bzw. Rücksicherung von Fileablage und Datenbank sorgen. Es 

muss dargestellt werden, wie eine Berechtigungsstruktur (Rechtekonzept) für die 

zentrale Dateiablage aussieht. 

 

Sollten Dateien dezentral abgelegt werden, muss beschrieben werden, wie diese 

gesichert werden können bzw. müssen. 

 

12.13 System-Monitoring 
Zur Überwachung von Server, Applikationen und Diensten setzt das KRZN auf Nagios. 

Sofern die Softwarelösung über ein entsprechendes Plugin verfügt, wäre dies von 

Vorteil. Ansonsten wäre die Möglichkeit der Abfrage mittels SNMP V3 mit snmpget (kein 

snmptrap) oder mittels eines entsprechenden Anwendungsclient wünschenswert. 

 

Darüber hinaus wäre es von Vorteil, wenn die Softwarelösung auch Indikatoren für eine 

Leistungsüberwachung bereitstellt. 

 

12.14 Drucken/Kuvertierung 
Bei anfallendem Massendruck soll dieser zentral ausgedruckt und kuvertiert werden. 

Hierfür werden folgende Druckformate akzeptiert: PDF, PCL5 und Postscript. Der 

Massendruck sollte im Batch für alle Mandanten erzeugt werden und für die optimale 

Ausnutzung der Drucker am besten in Dateiform abgelegt werden, oder an ein Output-

Management System (z.B. VPSX) übergeben werden können. 
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Für die spätere Kuvertierung müssen die Ausdrucke mit Steuerzeichen versehen werden 

können, die kompatibel zu einer KERN 686 sind. 

 

Darüber hinaus anfallende Ausdrucke am Arbeitsplatz müssen mit Druckertreibern 

(vorzugsweise Lexmark und HP oder gleichwertig) möglich sein, die von Citrix 

unterstützt werden. Spezialdrucker oder Farbdrucker mit 3 Papierfächern und Duplex-

Option sind also kritisch. 

 

Die Möglichkeit zur Einrichtung von mandantenspezifischen Druckformaten (Kopfbögen, 

Stadtwappen etc.) sowohl für den zentralen, als auch für den Arbeitsplatz-Druck, ist eine 

notwendige Voraussetzung. 

 

12.15 Anforderung an Batch-Abläufe 
Die beim Betrieb eines zentralen Verfahrens immer anfallenden Batch-Läufe (z.B. 

Massendruck, Tagesabschlüsse, Datenaustausch mit Vorverfahren oder Dritten) müssen 

zeitgesteuert und bedienerlos unter Einsatz des bereits vorhandenen 

plattformübergreifenden Workload Schedulers Control/M ablaufen.  

 

Eine einfache Steuerung und Kontrolle über den erfolgreichen Durchlauf des Batch-Jobs 

muss durch geeignete Rückgabe von Return Codes möglich sein.  

 

Die Batch-Läufe sollen sowohl über alle Mandanten als auch separat für einzelne 

Mandanten steuerbar sein. 

 

12.16 Anforderung an die Fernwartung 
Über eine Zugangslösung muss sichergestellt werden, dass Softwareprodukte von 

Fremdfirmen entsprechend den Richtlinien der Security Policy des KRZN und der 

technischen Infrastruktur gewartet werden können. 

 

Fernwartungszugänge im Rahmen von Remote Access: 
 

• Einzelplatzlösung: OpenVPN Softwareclient mit personalisiertem e-Token. Mit den 

personalisierten e-Token erfolgt die Einwahl über das KRZN.  

• Mehrplatzlösung: IPsec-VPN Verbindung mit einem zentralen VPN-Concentrator 

• Desksharing: Im Einzelfall kann eine Team-Viewer-Session oder ein vergleichbares 

Produkt genutzt werden. Generell dürfen diese Verbindungen nur von einem 

internen Mitarbeiter (KRZN) initiiert werden. Ein direkter Zugriff von Extern ist nicht 

gestattet. Über diesen Weg  kann dem externen Dienstleister Zugriff auf das zentrale 

System ermöglicht werden.  

Grundsätzlich sind folgende Kriterien zu beachten: 

• Die Zugänge werden restriktiv durch Firewallsysteme überwacht und eingeschränkt. 
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• Das externe Wartungspersonal muss sich zu Beginn der Wartung authentisieren. 

Werden dabei Passwörter unverschlüsselt übertragen, sollten Einmalpasswörter 

benutzt werden. 

• Alle Tätigkeiten bei der Durchführung der Fernwartung müssen auf dem zu 

wartenden IT-System protokolliert werden. 

• Die Fernwartung ist im Normalbetrieb gesperrt und wird nur für eine genau 

definierte Zeitspanne freigegeben. 

• Der Aufbau der Verbindung für eine Fernwartung wird immer vom lokalen KRZN IT-

System initiiert bzw. zugelassen. 

• Das Wartungspersonal sollte nicht mit vollen Admin-Rechten arbeiten; auf keinen 

Fall werden mit dem Admin-Account Wartungsarbeiten durchgeführt. 

• Auf dem System existiert für das Wartungspersonal eine eigene Nutzerkennung, 

unter der möglichst alle Wartungsarbeiten durchgeführt werden. 

• Die Fernwartung muss vom Fachpersonal des KRZN beobachtet werden, bzw. es ist 

ein detaillierter Arbeitsnachweis am Ende eines Wartungsfensters durch die 

Wartungsfirma zu erstellen und dem Anwendungsbetreuer zeitnah zuzusenden. 

• Mit dem externen Wartungspersonal werden vertragliche Regelungen über die 

Geheimhaltung von Daten vereinbart. Insbesondere sind Daten, die im Rahmen der 

Wartung extern gespeichert wurden, nach Abschluss der Arbeiten sorgfältig zu 

löschen.  

 

12.17 Sonstiges 
Nach den Sicherheitsbestimmungen des KRZN erfolgt eine klare Trennung der Daten aus 

Test- bzw. Entwicklung von Daten aus Produktion bzw. Qualitätssicherung. Testdaten 

sind vom Hersteller bereitzustellen oder mit Hilfe eines Tools zu anonymisieren. 

 

Die Verschlüsselung von Nutzdaten und Authentifizierungskommunikation muss auf 

Wunsch des KRZN möglich sein. 

 

Benötigt der Benutzer noch Drittsoftware (z.B. Acrobat Reader zur Druckvorschau) so 

muss dies durch den Hersteller aufgelistet werden. 

 

Grundlagen für die Erstellung eines Produktionshandbuchs müssen vom Hersteller 

geliefert werden. 

 

Backups für passive (gelöschte) Dateien werden für längstens 120 Tage aufbewahrt.  


